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1 Zürcher Filmstiftung, Jahresbeitrag ab 2004

Seit 1988 fördern die Stadt und der Kanton Zürich

gemeinsam das hiesige Filmschaffen. Bis Ende 2003

standen dafür jährlich 2,25 Mio. Franken zur Verfügung.

Jetzt sollen die Mittel für die Filmförderung auf 8 bis 

9 Mio. Franken pro Jahr erhöht werden, indem sowohl

die Stadt als auch der Kanton ihre Beiträge ent-

sprechend anpassen und weitere Geldgeber gewon-

nen werden.

Der Ausbau der in der Gemeindeordnung vorgese-

hen Filmförderung wird seit mehreren Jahren verlangt.

Im Zentrum der verschiedenen Vorstösse steht die

Überzeugung, dass der Schweizer Film und die audio-

visuelle Produktion von Zürich in ihrer ganzen Vielfalt

und Vielschichtigkeit nur dann die ihnen angemessene

Bedeutung erlangen, wenn die finanziellen Grundlagen

des Zürcher Filmschaffens erheblich gestärkt werden.

Gleiches fordert auch das im Herbst 2003 verabschie-

dete Leitbild der städtischen Kulturförderung, in wel-

chem der substanzielle Ausbau der Filmförderung unter

den ersten Prioritäten aufgeführt wird. 

Die Neukonzeption und der Ausbau der Zürcher

Filmförderung verlangen zudem neue Strukturen. Des-

halb ist in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton und

dem Verein «Zürich für den Film», der breit abgestützten

Organisation der Zürcher Filmbranche, die Gründung ei-

ner Stiftung vorgeschlagen worden. Diese soll als part-

nerschaftliche Trägerschaft aller an der Filmförderung

beteiligten Kreise (Kanton Zürich, Städte Zürich und

Winterthur, übrige Gemeinden des Kantons Zürich, Ver-

ein «Zürich für den Film», private Sponsoren) ausgestal-

tet werden. Dank ihrer Eigenständigkeit sowohl in fi-

nanzieller als auch in struktureller Hinsicht bildet eine

solche Stiftung eine ideale Grundlage für eine effizien-

tere und erfolgreichere Filmförderung.

Zur Finanzierung der Filmförderung durch die Stif-

tung ist ein Modell entwickelt worden, das die Zustim-

mung der städtischen Stimmberechtigten voraussetzt.

Es sieht vor, dass der Kanton aus dem Fonds für ge-

meinnützige Zwecke einen Beitrag von 20 Mio. Franken

leistet, der das Stiftungskapital bilden und jährliche Er-

träge von etwa 500 000 Franken abwerfen soll. Des wei-

teren hat der Kanton in Aussicht gestellt, den jährlichen
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Kredit von 1,5 Mio. auch zukünftig einzusetzen und

überdies aus dem horizontalen Finanzausgleich weitere

3 Mio. Franken beizusteuern. Im Gegenzug soll sich die

Stadt verpflichten, ihren jährlichen Beitrag von bisher

750 000 Franken auf 3 Mio. Franken zu erhöhen. Damit

stünden für die Filmförderung in einer ersten Phase

rund 8 Mio. Franken zur Verfügung. In einer zweiten

Phase sollen weitere Quellen für die Unterstützung des

zürcherischen Filmschaffens gewonnen werden (an-

dere Gemeinden, Unternehmen der Wirtschaft, Stiftun-

gen, Schweizer Fernsehen usw.).

Das Zürcher Filmschaffen kann nur mit einem 

substanziellen Ausbau seiner finanziellen Unterstüt-

zungen im Markt bestehen und sich qualitativ und

quantitativ weiterentwickeln. Die geplante Neukon-

zeption schafft optimale Voraussetzungen zur Errei-

chung dieses Ziels. Angesichts der Bedeutung des 

Vorhabens für die Stadt Zürich sowohl in wirtschaft-

licher als auch in kultureller Hinsicht ist es unerläss-

lich, ein markantes Zeichen zu setzen und den jähr-

lichen Beitrag der Stadt Zürich auf 3 Mio. Franken pro

Jahr festzulegen.

Antrag

1. Für die Zürcher Filmstiftung wird, vorbehältlich der

kantonalen Beiträge, ein Beitrag von Fr. 3 000 000.– pro

Jahr bewilligt. 

2. Der Beitrag wird jährlich nach Massgabe des Zür-

cher Lebenskostenindexes der Teuerung angepasst.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 12. Mai 2004)

Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die gegen-

wärtige Einteilung der Wahlkreise in der Stadt Zürich

der Bundesverfassung widerspricht und bis spätestens

zu den kommenden Gemeinderatswahlen angepasst

werden muss. Der Kanton hat mit dem Erlass eines

neuen Gesetzes über die politischen Rechte bereits die

erforderlichen Vorkehrungen getroffen. Darin ist u.a.

ein auch für die Gemeinden geltendes neues Zutei-

lungsverfahren für die Sitzverteilung im Parlament ein-

geführt worden. Dieses sieht vor, dass alle Sitze des

Parlaments zunächst über das gesamte Wahlgebiet auf

die Parteien (oder genauer: auf die zusammengezoge-

nen Listen gleichen Namens = Listengruppe) verteilt

werden («Oberzuteilung»). Das Ergebnis gibt an, wie

viele Sitze die Partei insgesamt erhält. Im zweiten

Schritt werden die einer Partei zugewiesenen Sitze

dann auf die Listen der einzelnen Wahlkreise verteilt

(«Unterzuteilung»). Mit der Vorlage zur Wahlkreis-

reform sollen nun die auf Gemeindeebene notwendigen

Anpassungen in der Gemeindeordnung vorgenommen

werden.

Vorgeschlagen wird eine Wahlkreiseinteilung, bei

welcher das Gleichbehandlungsgebot nicht (mehr) ver-

letzt wird und sich die einzelnen Wahlkreise ihrer

Grösse nach nicht allzu sehr unterscheiden. Ausserdem

soll ein Quorum eingeführt werden.

Für die Neuordnung der Wahlkreise ist es un-

umgänglich, einzelne Stadtkreise zu einem einzigen

Wahlkreis zusammenzulegen, hingegen ist grosser

Wert darauf gelegt worden, dass auf bereits vertraute

Strukturen zurückgegriffen wird. Dazu zählen nament-

lich die geographische Nähe und die «eingespielten»

Strukturen, welche sich über alle die Jahre hinweg 

im Hinblick auf die Kantonsratswahlkreise gebildet 

haben. Schliesslich ist darauf geachtet worden, dass

sich die Sitzzahlen nicht allzu sehr voneinander unter-

scheiden.

In der Übersicht sieht die vorgeschlagene Neuein-

teilung wie folgt aus: 

2 Wahlkreisreform, Änderung der Gemeindeordnung

Im Einklang mit dem kantonalen Gesetz über die

politischen Rechte wird schliesslich vorgeschrieben,

dass an der Sitzverteilung nur Listen teilnehmen kön-

nen, die in einem Wahlkreis mindestens 5 Prozent aller

dortigen Parteistimmen erhalten («direktes Quorum»).

Antrag

1. Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich vom 26. April

1970 wird wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 1 lit. a und b

aufgehoben

Art. 4 Abs. 2

Für die Gemeinderatswahlen bilden die Stadtkreise 1 und

2, 4 und 5 sowie 7 und 8 je einen Wahlkreis. Die übrigen

Stadtkreise bilden je einen eigenen Wahlkreis.

Der bisherige Art. 4 Abs. 2 wird neu zu Art. 4 Abs. 3.

Art. 19

Für das Wahl- und Abstimmungsverfahren besteht in je-

dem Wahlkreis ein Kreiswahlbüro.

Art. 20 Abs. 1 zweiter Satz

...Er wählt sie aus den Stimmberechtigten des Wahlkrei-

ses auf die Amtsdauer der Gemeindebehörden...

Art. 23 Abs. 3

Jeder Wahlkreis wählt seine Vertreterinnen und Vertreter

in der Zahl, die der Wohnbevölkerung gemäss massgeb-

licher Erhebungen von Statistik Stadt Zürich entspricht.

Art. 23 Abs. 4 (neu)

Eine Listengruppe gemäss kantonalem Recht1 nimmt an

der Sitzverteilung nur teil, wenn wenigstens eine ihrer

Listen mindestens 5 Prozent aller Parteistimmen des be-

treffenden Wahlkreises erhalten hat.

2. Übergangsbestimmungen

Der Stadtrat wird ermächtigt, die Kreiswahlbüros bereits

für die Wahl des Gemeinderates für die Amtsdauer 2006

bis 2010 entsprechend der neuen Regelung in Art. 19 neu

zu organisieren und damit auch die Vorsitzenden, Sekre-

tärinnen und Sekretäre sowie die Stellvertretungen wäh-

rend der laufenden Amtsdauer im Hinblick auf die Neu-

wahlen neu zu bezeichnen.

Der Stadtrat setzt die Änderungen der Gemeindeordnung

in Kraft.

1 § 102 Gesetz über die politischen Rechte (GPR)

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 30. Juni 2004)

Wahlkreis Stadtkreise Quartiere Sitzzahl

1 und 2 1, 2 Altstadt, Enge, Wollishofen, Leimbach 12

3 3 Wiedikon 16

4 und 5 4, 5 Aussersihl, Industriequartier 13

6 6 Oberstrass, Unterstrass 10

7 und 8 7, 8 Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon, Riesbach 17

9 9 Altstetten, Albisrieden 16

10 10 Wipkingen, Höngg 12

11 11 Oerlikon, Seebach, Affoltern 19

12 12 Schwamendingen 10

Total 125
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1. Zweck der Vorlage
Seit 1988 fördern die Stadt und der Kanton Zürich

gemeinsam das Filmschaffen. Bis Ende 2002 standen

dafür jährlich 2,25 Mio. Franken zur Verfügung. Jetzt

sollen die Mittel für die Filmförderung auf 8 bis 9 Mio.

Franken pro Jahr erhöht werden, indem sowohl die Stadt

als auch der Kanton ihre Beiträge entsprechend anpas-

sen. Stadtrat und Gemeinderat stellen jetzt den Antrag,

dass die Stadt Zürich einen jährlichen Beitrag von

3 Mio. Franken an die Filmförderung leistet. Bisher be-

trug der städtische Beitrag lediglich 0,75 Mio. Franken

pro Jahr. Im Weiteren wird beantragt, dass die Filmför-

derung einer privatrechtlichen, aber mehrheitlich von

der öffentlichen Hand kontrollierten Stiftung übertragen

wird. Bisher war eine von Stadt und Kanton Zürich ein-

gesetzte Kommission dafür verantwortlich.

Der Ausbau der in der Gemeindeordnung festge-

schriebenen Filmförderung wird seit geraumer Zeit von

verschiedenen Seiten gefordert. So beschäftigte sich

der Verein «Zürich für den Film», eine breit abgestützte

Organisation der hiesigen Filmschaffenden, seit einigen

Jahren intensiv mit diesem Anliegen und reichte im

Herbst 2001 sowohl beim Kanton als auch bei der Stadt

ein Gesuch um Erhöhung des Filmkredits ein. In der

Folge genehmigte der Regierungsrat am 3. April 2002 ein

Kulturförderungsleitbild des Kantons Zürich, in wel-

chem ausdrücklich die «Aufstockung der Mittel zur För-

derung der Sparte Film» als ein Schwerpunkt der kanto-

nalen Kulturförderung bezeichnet wird. Auch im Leitbild

der städtischen Kulturförderung 2003–2007, das der

Stadtrat im Herbst 2003 verabschiedete und vom Ge-

meinderat formell zur Kenntnis genommen wurde, wird

dem substanziellen Ausbau der Filmförderung erste

Priorität eingeräumt. Schliesslich macht auch die ge-

meinsame Filmförderungskommission von Stadt und

Kanton Zürich seit langem darauf aufmerksam, dass die

bisherigen Mittel für eine nachhaltige Filmförderung

nicht ausreichen.

Alle diese Vorstösse beruhen auf der Überzeugung,

dass die (materiellen) Grundlagen des Zürcher Film-

schaffens erheblich gestärkt werden müssen, damit der

hier produzierte Schweizer Film an Bedeutung gewinnt,

das einheimische kreative Potenzial besser zur Gel-

tung kommt und die audiovisuelle Produktion von Zürich

ihre ganze Vielfalt und Vielschichtigkeit angemessener

zum Ausdruck bringen kann. Angesichts der angespann-

1 Zürcher Filmstiftung, Jahresbeitrag ab 2004

W e i s u n g

ten öffentlichen Finanzlage kann die Verwirklichung die-

ses Ziels allerdings nur mit einer Verbreiterung der für

die Förderung verantwortlichen Trägerschaft erreicht

werden. Deshalb wird die Gründung einer Stiftung vor-

geschlagen. Sie erlaubt, dass eine finanzielle Unterstüt-

zung dieses für das Zürcher Filmschaffen so bedeu-

tungsvollen Projektes auf den verschiedensten Ebenen

möglich wird.

2. Der Film in der Kulturförderung
Der Film gehört zu den wichtigsten und populärsten

Ausdrucksformen unserer Zeit und stellt den Faktor 

mit der grössten Breitenwirkung im Kultur- und Wirt-

schaftsleben dar. Er ist sowohl Kunst- als auch Indus-

triezweig. Die Spannweite des Filmschaffens reicht vom

Spiel- über den Dokumentarfilm bis hin zum Zeichen-

trick- und Werbefilm. Der Film ist auch diejenige Kunst-

gattung, die vor allem Jugendliche und jüngere Leute

anspricht.

2.1 Der Film als Aufgabe der Kulturförderung

Das unabhängige Filmschaffen vermag nicht nur in

der Schweiz, sondern weltweit und namentlich in den

Seit 1994 wird in der Stadt Zürich ärztlich kontrol-

liert Heroin an schwer drogenabhängige Menschen

verschrieben. Behandelt werden ausschliesslich er-

wachsene Patientinnen und Patienten, die mit anderen

therapeutischen Angeboten nicht erfolgreich behandelt

werden können und schwere gesundheitliche Schäden

aufweisen. Bei Behandlungsbeginn sind diese Men-

schen in der Regel sozial desintegriert, oft erwerbslos

und zum Teil auch straffällig geworden. Ziel der heroin-

gestützten Behandlung ist es, den Gesundheitszustand

zu verbessern und die soziale Integration zu fördern.

Mit den wissenschaftlich begleiteten Versuchen

zur heroingestützten Behandlung wurde in mehreren

Schweizer Städten ab 1994 begonnen. Die Resultate des

Forschungsberichts vom 10. Juli 1997 zeigten, dass die

wichtigsten Ziele der heroingestützten Behandlung er-

reicht wurden. Neuere Studien haben die positiven Re-

sultate der Evaluationsstudie bestätigt:

Die körperliche und psychische Gesundheit der be-

handelten Person hat sich verbessert.

Die Kriminalität ist massiv zurückgegangen: Die he-

roingestützte Behandlung hat sich als eine erfolgreiche

Massnahme der Kriminalprävention bei Drogenabhän-

gigen erwiesen.

3 Polikliniken für die betäubungsmittelgestützte Behandlung 
schwer drogenabhängiger Menschen

Die Kontakte zur Szene haben deutlich abgenom-

men.

Die Wohnsituation hat sich verbessert; die behan-

delten Personen sind nicht mehr obdachlos.

Der illegale Konsum von harten Drogen ist zurück-

gegangen.

Gestützt auf die positiven Forschungsresultate ar-

beitete der Bundesrat einen dringlichen Bundesbe-

schluss aus, der im Oktober 1998 in Kraft gesetzt wurde

und der die Weiterführung der heroingestützten Behand-

lungen bis längstens Ende 2004 ermöglicht. Dieser 

wurde am 20. Juli 2003 vorsorglich bis längstens Ende

2009 verlängert, wodurch die Weiterführung der ärztlich

kontrollierten Verschreibung von Heroin auch in der

Stadt Zürich möglich ist.

In der Stadt Zürich existieren drei Polikliniken für

die heroingestützte Behandlung mit insgesamt 260

Behandlungsplätzen. Die beiden städtischen Poliklini-

ken Lifeline und Crossline verfügen zusammen über 140

Plätze für in der Stadt Zürich wohnhafte schwer dro-

genabhängige Menschen. Die dritte Klinik, Zokl2, der

Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Dro-

gen Konsumierenden (ARUD Zürich) bietet weitere 120

Plätze an. Alle Betriebe erfüllen die für die Behandlun-

gen bestehenden Bestimmungen seitens des Kantons

und des Bundes. Die Kosten belaufen sich für 2005 insge-

samt auf netto Franken 995 000. Die medizinischen Leis-

tungen werden von den Krankenkassen getragen, zudem

spricht der Kanton Beiträge. Die aktuelle kommunale

Rechtsgrundlage für die Durchführung der heroinge-

stützten Behandlung bildet der Gemeindebeschluss

vom 29. November 1998, welcher bis Ende 2004 befristet

ist. Um die drei Polikliniken weiterführen zu können,

muss diese Rechtsgrundlage erneuert werden.

Antrag

Die Stadt Zürich oder von ihr beauftragte Trägerschaften

führen im Rahmen des übergeordneten Rechts Poliklini-

ken zur betäubungsmittelgestützten Behandlung schwer

drogenabhängiger Menschen. Die Mittel werden im er-

forderlichen Umfang vom Gemeinderat mit dem Voran-

schlag festgesetzt. Die Führung der Einrichtungen erfolgt

auf der Basis klar umschriebener Leistungsaufträge des

Stadtrates. 

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 16. Juni 2004)



vergleichbaren europäischen Ländern wie etwa Däne-

mark, Belgien oder Österreich (sowie in den einzelnen

Bundesländern Deutschlands) nur zu bestehen, wenn

es von der öffentlichen Hand unterstützt wird. Ange-

sichts der Bedeutung des schweizerischen Filmschaf-

fens für die Identität unseres Landes und das Bild, das

nach aussen vermittelt wird, aber auch mit Rücksicht

auf die Kostenintensität dieses Kunstschaffens hat der

Bund schon sehr früh eine eigenständige Filmförderung

eingerichtet. Filmförderung ist mithin eine der wenigen

Kunstsparten, die seit rund 40 Jahren auch vom Bund

betrieben wird. Im neuen eidgenössischen Filmgesetz

vom 14. Dezember 2001 sind als Ziele der eidgenössi-

schen Filmförderung die kulturelle Ausstrahlung, die

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Kontinuität und

die Entwicklungsfähigkeit der unabhängigen schweize-

rischen Filmproduktion verankert.

Da die Fördermassnahmen des Bundes jedoch

nicht genügen und zudem immer auch gesamtschwei-

zerische Interessen berücksichtigen müssen, haben in

den letzten Jahren verschiedene Kantone und Gemein-

den im Rahmen ihres allgemeinen Kulturförderungsauf-

trages den Film ebenfalls gefördert. Sie tun dies zum

Teil als Ergänzung zur Bundesfilmförderung, zum Teil

verstehen sie ihre Massnahmen aber auch als eigen-

ständige Förderung des einheimischen bzw. regionalen

Filmschaffens. Dabei stehen in der Regel vor allem kul-

turpolitische Zielsetzungen im Vordergrund. Namentlich

im Fall von Zürich wird jedoch je länger, je mehr die Er-

haltung und die Unterstützung eines unabhängigen Film-

schaffens auch mit der Förderung von Standortvorteilen

und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit begründet.

Das Leitbild für die Kulturförderung des Kantons Zürich

nennt denn auch als Ziel der Filmförderung die Absicht,

«Zürich mit spezifischen Massnahmen und Aktivitäten

als Filmmetropole zu positionieren». Dabei habe sich

die Filmförderung «vorrangig an künstlerisch-qualitati-

ven Kriterien zu orientieren…, ohne dabei wirtschaftli-

che Aspekte völlig auszuklammern». Und weiter: «Ob-

wohl der Bund seine Subventionen bereits ausgebaut

hat, benötigt das freie Filmschaffen in der Region Zürich

eine verstärkte subsidiäre Unterstützung durch Kanton

und Gemeinden. Nur so kann Zürich seine Bedeutung

als wichtiger Produktionsstandort beibehalten.»

2.2 Der Film in Zürich

Im städtischen Kulturleitbild wird ausdrücklich

festgestellt, dass sich Zürich nicht nur eines hoch ste-

henden, vielfältigen und attraktiven Kinoprogramms er-

freut, das sich im internationalen Vergleich sehen las-

sen kann. Im Raum Zürich konzentriere sich auch je län-

ger, je mehr das audiovisuelle Schaffen der Schweiz.

Dies alles zusammen verleiht der Stadt in zunehmen-

dem Masse den Ruf eines bedeutenden Film- und

Medienstandortes mit überregionaler Ausstrahlung

(«Filmstadt Zürich»). Die öffentliche Hand leistet dabei

in vielfältiger Hinsicht ihre Unterstützung. So wird das

Angebot der filmwirtschaftlichen Kinobetriebe im Main-

stream- und im Studiofilmbereich durch das städtische

Filmpodium und das von der Stadt subventionierte Kino

Xenix um jene Bereiche ergänzt, welche die privatwirt-

schaftlichen Anbieter nicht abdecken können (Filmge-

schichte, Retrospektiven, Experimentalfilm usw.). Unge-

nügend ist aber die Unterstützung des aktuellen Film-

schaffens. Hier besteht ein grosser Nachholbedarf.

Rund zwei Drittel der schweizerischen Filmproduk-

tionen finden in Zürich und seiner näheren Umgebung

statt. Zürich bildet im Inland gleichsam das Zentrum

vorab der deutschsprachigen Filmproduktion. Die Film-

stadt Zürich geniesst einen hervorragenden Ruf, und

die hiesige Infrastruktur wird auch von ausländischen

Produktionsfirmen gerne in Anspruch genommen, wenn

sie Projekte in der Schweiz realisieren wollen. Die Aus-

bildungsmöglichkeiten an der Hochschule für Gestal-

tung und Kunst (Studienbereich Film/Video) und an der

Universität Zürich (Seminar für Filmwissenschaft), die

hier zahlreich vertretenen Medien, namentlich das

Schweizer Fernsehen DRS, und die Vielfalt der hier an-

gesiedelten Betriebe der IT- sowie der Werbebranche

bilden ein ideales Umfeld. Schliesslich gilt Zürich als

eine der pulsierendsten Kinostädte in Europa und ver-

mag im vom schweizerischen Filmschaffen vor allem

gepflegten Studiofilm- und Dokumentarfilmbereich je-

weils überdurchschnittlich viele Zuschauerinnen und

Zuschauer aus der näheren und weiteren Umgebung

anzuziehen. Dem unabhängigen Filmschaffen kommt in

diesem Umfeld eine zentrale Rolle zu.

2.3 Der «Schweizer Film»

Auch wenn der Anteil des Schweizer Films am ge-

samten Kinomarkt immer noch sehr klein ist, kann ein

ständig wachsendes Interesse des Publikums an der

einheimischen Filmproduktion beobachtet werden. Wäh-

rend Schweizer Filme im Jahre 1999 in den schweizeri-

schen Kinos rund 380 000 Eintritte verzeichneten, waren

es im Jahre 2002 knapp 650 000 und im vergangenen

Jahr gar fast 1 000 000. Das entspricht rund 6% aller

Eintritte. In Zürich allein sehen sich jedes Jahr im

Schnitt 150 000 Kinobesucherinnen und -besucher einen

Schweizer Film an. In jüngster Zeit zählen dazu etwa

«Achtung, fertig, Charlie!» von Mike Eschmann mit in-

zwischen fast einer halben Million Eintritten, «Ernstfall

in Havanna» von Sabine Boss mit über 68 000 Eintritten

im Kanton Zürich und über 300 000 Eintritten in den Kinos

der ganzen Schweiz, «Heidi» von Markus Imboden mit

40 000 Eintritten im Kanton Zürich und rund 90 000

schweizweit oder der mit dem Schweizer Filmpreis 2002

ausgezeichnete «Utopia Blues» von Stefan Haupt mit

über 12 000 Eintritten im Kanton Zürich und 40 000 Eintrit-

ten in der ganzen Schweiz. Ausserdem sehen oft weit

über 500 000 Leute den einen oder anderen unabhängig

produzierten Fernsehfilm zur besten Sendezeit am
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«Hildes Reise» von Christof Vorster

«Hirtenreise ins dritte Jahrtausend» von Erich Langjahr



Sonntagabend. Müssten in Zukunft solche Filme im eng

gesteckten Rahmen der bisherigen Förderung unter-

stützt und unter denselben Produktionsbedingungen

wie heute hergestellt werden, so bliebe es weiterhin bei

derartigen Einzelfällen. Es ist wohl kein Zufall, dass in

den letzten beiden Jahren die Produktion von Kinospiel-

filmen eine eher rückläufige Tendenz aufwies. Umge-

kehrt ist unbestritten, dass sich mit der Zahl der Produk-

tionen die Chance eines Erfolges erhöht. Solche Erfolge

sind nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil sich im

«Windschatten» von derartigen Aushängeschildern an-

dere – künstlerisch und kulturell mindestens so wert-

volle – Bereiche des audiovisuellen Schaffens weiter-

entwickeln und Beachtung finden.

Zu den erfolgreichsten Produktionen unseres Film-

schaffens zählen die Dokumentarfilme. Erinnert sei an

«Das Wissen vom Heilen» von Franz Reichle, «Do it» von

Sabine Gisiger und Marcel Zwingli (Schweizer Filmpreis

2001) oder die auch im Ausland mehrfach ausgezeich-

neten «Venus Boyz» von Gabriel Baur und «War Photo-

grapher» von Christian Frei (Oscar-Nomination 2002).

Aus neuerer Zeit sind zu erwähnen «Hirtenreise ins

dritte Jahrtausend» von Erich Langjahr (Schweizer

Filmpreis 2003), «Mani Matter – Warum syt dir so truu-

rig?» von Friedrich Kappeler, welcher im Kino bereits

über 140 000 Eintritte (davon über 30 000 im Kanton Zü-

rich) erzielt hat, «Elisabeth Kübler-Ross» von Stefan

Haupt mit über 70 000 Eintritten in der Schweiz und be-

reits über 100 000 Eintritten im Ausland oder der mehr-

fach preisgekrönte und von einer Zürcher Verleihfirma

vertriebene «Mais im Bundeshuus» von Jean-Stéphane

Bron, der ebenfalls bereits über 100 000 Eintritte erzielt

hat. Um die Kontinuität dieses Schaffensbereichs, des-

sen Qualität auch im Ausland mit grosser Anerkennung

wahrgenommen wird, zu sichern, bedarf es ebenfalls

grösserer Mittel, da auch das Dokumentarfilmschaffen

wegen der strukturell bedingten Kostensteigerung stark

unter Druck geraten ist.

3. Die Vorgeschichte der Zürcher
Filmförderung
Die seit 1988 bestehende systematische finanzielle

Unterstützung des Zürcher Filmschaffens ist schon da-

mals wesentlich aufgrund einer Initiative des Vereins

«Zürich für den Film» eingeführt und von Anfang an in

enger Partnerschaft von Stadt und Kanton Zürich ent-

wickelt und betrieben worden. Für die Vergabungen ist

gegenwärtig die Filmförderungskommission von Stadt

und Kanton Zürich zuständig. Die gemeinsam von Stadt-

und Regierungsrat gewählte sechsköpfige Filmförde-

rungskommission behandelt jeweils an vier Terminen

pro Jahr insgesamt rund 80 bis 120 Gesuche. Der Rah-

men für ihre Beurteilungen ist durch ein von Regierungs-

und Stadtrat verabschiedetes Reglement bestimmt. Die

Kommission vergibt Beiträge an die Entwicklung von

Drehbüchern, die Herstellung von Kurz-, Dokumentar-

und Spielfilmen sowie die Promotion von Zürcher Filmen

in den Kinos. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach

dem jeweiligen Produktionsbudget. Für Drehbuchent-

wicklungen wurden bisher Beiträge zwischen 8000 und

40 000 Franken, für die Herstellung eines Films von 12 000

bis 400 000 Franken und für seine Promotion zwischen

3 000 und 40 000 Franken ausgerichtet.

4. Der Ausbau der Filmförderung
4.1 Übersicht

Die Gründe für eine Umgestaltung und den Ausbau

der Filmförderung lassen sich wie folgt zusammen-

fassen:

Die Budgets der einzelnen Produktionen haben

sich in den letzten Jahren überdurchschnittlich stark

erhöht.

Die Möglichkeiten, die Unterstützung der einzelnen

Produktionsschritte (Drehbuch, Herstellung und Aus-

wertung) zu variieren und zu differenzieren, sind heute

zu klein und zu eingeschränkt.

Das audiovisuelle Schaffen konzentriert sich je

länger je mehr im Raum Zürich und ist bestrebt, Zürich

zu einem bedeutenden Film- und Medienstandort mit

überregionaler Ausstrahlung zu entwickeln.

Die Unternehmen der Filmbranche erwirtschaften

in Zürich etwa eine Milliarde Franken pro Jahr und er-

zielen im gleichen Zeitraum eine Wertschöpfung von

rund 350 Mio. Franken.

Die Bundesfilmförderung stösst an ihre Grenzen.

Filmförderung ist Teil der Kulturförderung und ist

und bleibt damit vorrangig eine kantonale und kommu-

nale Aufgabe.

4.2 Die Gründe im Einzelnen:

4.2.1 Die Produktionsbudgets:

Die Produktionskosten von Filmen sind über all

die Jahre hinweg mit der zunehmenden Professiona-

lisierung des Umfelds und der damit verbesserten

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten stark gestie-

gen. Ausserdem haben die neuen Technologien die

Herstellungstechnik und damit auch die Kostenstruktur

einer Filmproduktion in den letzten Jahren erheblich

verändert. Dieser Trend ist weltweit zu beobachten.

War ein einfacher Film vor wenigen Jahren in der

Schweiz noch mit 1,5 bis 2 Mio. Franken zu realisieren,

so kostet er heute fast das Doppelte. Im Schnitt kosten

europäische Filme sogar rund 6 Mio. Franken, ameri-

kanische ein Vielfaches davon. Um die Kosten über-

haupt rechtfertigen zu können, muss sich das Schwei-

zer Filmschaffen vorab in einem europäischen Markt

behaupten können. Dies hat nicht nur zu gestiegenen

Anforderungen im technischen und gestalterischen

Bereich, sondern auch zu höheren Kosten im struktu-

rellen Bereich (Professionalisierung der Produktion,

Arbeitsbedingungen des Personals, öffentliche Abga-

ben) geführt.

4.2.2 Die Erweiterung der Unterstützungs-

möglichkeiten:

Die bisherige Förderung erlaubte im Wesentlichen

nur eine Unterstützung in den drei Phasen «Projektent-

wicklung», «Produktion» und «Auswertung». Die Be-

rücksichtigung besonderer Produktionsbedingungen,

unterschiedlicher Entwicklungsstadien, internationaler

Koproduktionen oder eines audiovisuellen Schaffens,

welches nicht in erster Linie für die grosse Kinolein-

wand, sondern etwa für den wachsenden Markt der

Fernsehstationen arbeitete, war kaum möglich. Der

enge Rahmen der heutigen Fördermassnahmen wird

deshalb je länger, je mehr als Korsett empfunden, das

nicht nur finanziell, sondern auch strukturell und kon-

zeptionell überwunden werden muss, um Erfolg zu ha-

ben. Eine privatrechtliche Struktur ermöglicht diesbe-

züglich die gewünschte und nötige Flexibilität.

4.2.3 Das audiovisuelle Schaffen im Raum Zürich:

Obwohl die hiesigen Filmproduktionen mit erheb-

lich geringeren Mitteln auskommen müssen als die eu-

ropäischen Nachbarländer oder Länder von vergleich-

barer Grösse wie Dänemark, Belgien oder Österreich,

hat sich Zürich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren

zu einem eigentlichen Zentrum des schweizerischen

Filmschaffens und die Filmbranche im gesamten Kanton

zu einem respektablen Wirtschaftszweig entwickelt.

Man schätzt, dass hier inzwischen mehr als eine Milli-

arde Franken pro Jahr umgesetzt werden. Die Anzei-

chen mehren sich jedoch, dass diese Entwicklung

kaum länger andauern, sondern eher wieder rückläu-

fig sein dürfte, wenn sich am gegenwärtigen Stand der

Dinge nichts ändert. Das gilt insbesondere für das un-
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abhängige Filmschaffen, falls es dem freien Markt über-

lassen würde. Damit sich das vorhandene Potenzial

nachhaltig entfalten kann, bedarf es deshalb nicht nur

der Kontinuität, sondern auch neuer Impulse. Die Au-

diovision ist nämlich eine für die Schweiz und nament-

lich für den Raum Zürich äusserst interessante und

mehr denn je zukunftsgerichtete Branche, da sie hoch-

qualifizierte und gleichzeitig standortgebundene Ar-

beitsplätze anbietet. Eine effiziente Filmförderung

macht deshalb nicht nur kulturell, sondern auch wirt-

schaftlich Sinn. Von der Qualität der betreffenden Bran-

che hängt schliesslich auch ab, ob die «Filmstadt Zü-

rich» eine attraktive Partnerin für ausländische Kopro-

duktionen abgibt.

4.2.4 Die Wertschöpfung des Filmschaffens:

Die Filme werden hierzulande meistens durch klas-

sische KMU hergestellt, die eine hohe Wertschöpfung

erzielen. Ein grosser Anteil des Produktionsbudgets

fliesst direkt (Filmtechniker, Casting) oder indirekt (film-

technische Betriebe) in Löhne. Das Gewerbe profitiert

durch Aufträge für Handwerksbetriebe, Hotels, Gastro-

nomie oder Transportunternehmen. Manchmal wird

durch Filme auch direkt der Tourismus angekurbelt, wie

der Zustrom indischer Touristen zeigt, seit in vielen indi-

schen Filmen die Schweiz als Kulisse dient. 1998 erwirt-

schafteten in der Schweiz rund 1300 Unternehmen mit

4700 Beschäftigten rund 1,3 Mrd. Franken Umsatz und

eine Wertschöpfung von 530 Mio. Franken. Davon ent-

fallen 68% auf Zürich. Das bedeutet, dass das hiesige

audiovisuelle Schaffen mindestens 800 Mio. Franken

umsetzt und eine Wertschöpfung von etwa 350 Mio.

Franken erzielt. Dazu trägt auch das von Stadt und Kan-

ton Zürich geförderte freie Filmschaffen bei, weil sich

die Beitragsempfangenden verpflichten müssen, min-

destens 150 Prozent ihres Beitrages im Kanton Zürich zu

reinvestieren. Eine summarische Analyse der bisheri-

gen Projekte ergibt, dass im Durchschnitt sogar jeweils

250 Prozent des öffentlichen Beitrages reinvestiert wer-

den! Eine umfassende Studie über die volkswirtschaft-

liche Bedeutung der Schweizer Filmbranche und der

Filmförderung, die vor rund drei Jahren veröffentlicht

worden ist, zeigt auf, dass rund das Zweieinhalbfache

der Fördergelder wieder in Form von direkten und indi-

rekten Steuern in die Kassen der öffentlichen Haushalte

zurückfliessen.

4.2.5 Das Verhältnis zur Bundesfilmförderung:

Der Bund als Hauptakteur im Bereich der Filmför-

derung unternimmt derzeit trotz angespannter Finanz-

lage grosse Anstrengungen, um mehr Mittel für die

Filmproduktion bereitzustellen. Bei stets wachsenden

Produktionsbudgets schwindet jedoch der Anteil der

öffentlichen Mittel an den Gesamtkosten einer Gross-

produktion. Das führt dazu, dass bei Produktionen mit

einem minoritären schweizerischen Finanzierungsan-

teil die Auflagen der Subventionsbehörden (Reinvesti-

tion in der Schweiz) kaum mehr erfüllt werden können.

Der Bund tritt dieser Tendenz mit einer Erhöhung der Fi-

nanzierungsanteile entgegen und erwägt derzeit eine

Lockerung der Reinvestitionsvorschriften. Der geplante

Ausbau der Zürcher Filmförderung verstärkt diese Be-

strebungen auf Bundesebene zu Gunsten des Zürcher

Filmschaffens.

Als gewichtiger Teil der Kulturförderung ist und

bleibt jedoch die Filmförderung auch eine kantonale

und kommunale Aufgabe. Dieser Grundsatz wird sowohl

im Kulturleitbild des Kantons als auch im städtischen

Kulturleitbild deutlich zum Ausdruck gebracht.

5. Eine «Zürcher Filmstiftung»
5.1 Struktur

Eine Neukonzeption und ein namhafter Ausbau der

hiesigen Filmförderung braucht neue Strukturen. Als

passendste Lösung hat sich dabei die Schaffung einer

von der Verwaltung des Kantons oder der Gemeinden

sowie von kommerziellen Zwängen unabhängigen pri-

vatrechtlichen Stiftung herauskristallisiert. Diese ist am

besten geeignet, die Trägerschaft im angestrebten

Sinne zu verbreitern, und erlaubt es, allen Partnern des

neuen Zürcher Filmförderungsmodells die nötige Mit-

sprache einzuräumen. Als eigenständige Institution

unterstreicht eine solche Stiftung auch den überregio-

nalen Charakter der Filmförderung.

Die «Zürcher Filmstiftung» wird in enger Zusam-

menarbeit und im Einvernehmen mit den zuständigen

Stellen der Stadt und des Kantons Zürich vom Verein

«Zürich für den Film» errichtet. Mit der Gründung dieser

Stiftung erhält die bisher ausschliesslich von Stadt und

Kanton Zürich getragene und betriebene Filmförderung

sowohl in finanzieller als auch in struktureller Hinsicht

eine neue Grundlage. Einer solchen Stiftung kommt eine

Stellung zu, die mit derjenigen eines grossen städti-

schen Kunstinstituts vergleichbar ist. Im Hinblick auf

die verschiedenen Trägergemeinwesen schafft die Stif-

tung die Voraussetzungen für breiter abgestützte finan-

zielle Partnerschaften und eine effizientere und erfolg-

reichere Filmförderung.

Die Stiftung soll neun Sitze aufweisen. Fünf der

neun Sitze sollen von der öffentlichen Hand (je zwei

durch Stadt und Kanton Zürich, einer durch die Stadt

Winterthur) und zwei vom Verein «Zürich für den Film»

besetzt werden. Der Stiftungsrat ergänzt die restlichen

zwei Mitglieder auf dem Weg der Kooptation.

Für die Vergabungen sollen verschiedene Kom-

missionen eingesetzt werden, die die Nachfolge der

jetzigen Filmförderungskommission von Stadt und

Kanton Zürich übernehmen. Ihr Zuständigkeitsbereich

und die einzelnen Fördermassnahmen werden in einem

vom Stiftungsrat zu erlassenden Reglement geregelt.

5.2 Finanzierungskonzept

Von kantonaler Seite wurde schon zu Beginn der

Projektierungsarbeiten in Aussicht genommen, der

Stiftung aus dem Fonds für gemeinnützige Zwecke

einen namhaften Starthilfebeitrag zur Verfügung zu

stellen, der dem Stiftungskapital zugeschlagen werden

kann. Die Ausrichtung des Fondsbeitrages ist daran ge-

bunden, dass die Stadt Zürich das neue Filmförde-

rungsmodell gutheisst und wie beantragt finanziell

unterstützt. Der Mittelbedarf für den Betrieb der Stif-

tung ist im ersten Jahr mit 8 bis 9 Mio. Franken veran-

schlagt worden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich

der Kanton bereit erklärt, seinen bisherigen Filmförde-

rungsbeitrag von 1,5 Mio. Franken beizubehalten und

darüber hinaus Mittel aus dem horizontalen Finanzaus-

gleich in der Höhe von 2,5 bis 3 Mio. Franken pro Jahr

zur Verfügung zu stellen. Im Weiteren hat der Kantons-

rat am 10. Mai 2004 mit rund zwei Dritteln aller Stimmen

einem Starthilfebeitrag von 20 Mio. Franken aus dem

Fonds für gemeinnützige Zwecke zugestimmt. Zählt

man die Leistungen des Kantons (bisheriger Beitrag,

Mittel aus dem Finanzausgleich) zusammen, so ergibt

sich ein Betrag von max. 4,5 Mio. Franken (ohne die

Kapitalerträge des Stiftungskapitals). Das sind rund die

Hälfte der budgetierten Betriebsmittel. Die städtischen

Kulturausgaben werden zudem im kantonalen Lasten-

ausgleich berücksichtigt.

Auch die Stadt Winterthur unterstützt das Projekt,

will aber vorerst mit der Unterstützung der Kurzfilmtage

einen eigenen Schwerpunkt setzen. Dies ist entschei-

dend für die Inanspruchnahme des horizontalen Finanz-

ausgleichs. Die übrigen Gemeinden sind im Rahmen

Am Dreh von «Scheintot» von Hans-Ulrich Schlumpf (Release 2005)
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ton Zürich auszugeben («Reinvestitionsverpflichtung»).

Ausserdem werden sie zu gegebenem Zeitpunkt Re-

chenschaft über die Verwendung des Beitrages und

über den Erfolg ihres Projektes ablegen müssen («Er-

folgsprüfung»). Schliesslich ist auch vorgesehen, im

Falle eines Erfolges von einem bestimmten Ausmass

eine Rückerstattung des Beitrages zu verlangen («Er-

folgsbeteiligung der Stiftung»).

Der Vergleich mit den bisherigen Massnahmen

zeigt, dass nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein

qualitativer Quantensprung angestrebt wird. Nament-

lich im Bereich der Produktionsförderung soll die Unter-

stützung derart intensiviert und optimiert werden, dass

vermehrt Filme entstehen können, die zu Aushänge-

schildern des hiesigen Filmschaffens werden.

Es liegt auf der Hand, dass in Zukunft ein wesent-

licher Teil der Mittel für die Produktionsförderung im

engeren Sinne und die internationalen Koproduktionen

eingesetzt werden soll. Ohne Koproduktionen mit dem

Ausland sind Schweizer (Kinospiel-)Filme nämlich kaum

mehr finanzierbar. Ausnahmen bildeten in letzter Zeit

«naturgemäss» Dialektfilme wie «Komiker» von Markus

Imboden, «Utopia Blues» von Stephan Haupt, «Ernstfall

in Havanna» von Sabine Boss, «Strähl» von Manuel

Hendry oder «Sternenberg» von Christoph Schaub.

Andere, ebenfalls von der Zürcher Filmförderung

unterstützte Filme jedoch wie «Beresina» von Daniel

Schmid, «Vollmond» von Fredi Murer, «Birdseye»

von Michael Huber und Stephen Beckner, «Zornige

Küsse» von Judith Kennel, «Joy Ride» von Martin

Rengel oder «Heidi» von Markus Imboden hätten ohne

ausländische Koproduktionspartner nicht realisiert

werden können. 

Die Neukonzeption der Filmförderung bietet die Ge-

legenheit, die auf Bundesebene bereits bestehende und

auch für Zürich schon hie und da geforderte erfolgs-

abhängige Filmförderung einzuführen. Sie besagt, dass

Filme, welche einen nach objektiven Kriterien klar und

eindeutig messbaren Erfolg auszuweisen vermögen,

automatisch in den Genuss eines danach zu berech-

nenden Beitrages kommen. Es soll dabei nicht allein um

die Kinoeintritte (im Kanton Zürich) gehen, sondern

auch um die Präsenz an namhaften Festivals oder die

Am Dreh von «Piff paff puff» von Lutz Konermann (TV-Spielfilm)
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Beitrag (in SFr.) in %

Stadt Zürich 3 000 000 34,9

Kanton Zürich

– Jahreskredit 1500 000

– Finanzausgleich horizontal 3 000 000

– Vermögensertrag 500 000

Total 5 000 000 58,1

Vorgesehener Jahresbeitrag der Gemeinden 400 000 4,7

Vorgesehene Sponsoringbeiträge 200 000 2,3

Total 8 600 000 100,00

des Gemeindepräsidentenverbandes über das Projekt

orientiert worden und haben mit Interesse davon Kennt-

nis genommen. Konkrete Beitragsgesuche sollen aller-

dings erst nach der Stiftungsgründung gestellt werden.

Der Finanzierungsplan und die Verteilung der einzelnen

Beiträge sehen demnach wie in oben stehender Tabelle

dargestellt aus.

Es ist verständlich, dass Wirtschaftsunternehmen

und weitere Stiftungen erst für Beitragszahlungen ge-

wonnen werden können, wenn die Stiftung gegründet ist

und ihre Arbeit aufgenommen hat. Zu diesem Zeitpunkt

sollen dann auch Verhandlungen mit dem Schweizer

Fernsehen DRS aufgenommen werden, um gegebenen-

falls eine engere Zusammenarbeit bei der Unterstützung

von unabhängig produzierten Fernsehfilmen zu er-

reichen. Schliesslich sieht das Stiftungsstatut vor,

dass das Stiftungskapital zum Teil ebenfalls für die

Finanzierung der Tätigkeiten verwendet werden darf.

Dies insbesondere dann, wenn die Einnahmen noch

nicht die angestrebte Höhe erreichen und/oder in einem

bestimmten Jahr nicht genügen, um die statutarischen

Aufgaben zu erfüllen. Die weitgehende Erhaltung des

Stiftungskapitals muss aber immer eines der Hauptziele

bleiben.

6. Die zukünftige Filmförderung
der Zürcher Filmstiftung
Die Zürcher Filmstiftung wird sich in der ersten Zeit

ihres Bestehens fast ausschliesslich der finanziellen

Unterstützung der Erarbeitung von Drehbüchern oder

Drehvorlagen sowie der Entwicklung, der Produktion

und der Auswertung audiovisueller Projekte widmen.

Die Beiträge für die Regie und die Produktion sollen an-

hand der Auswertungserfolge bemessen werden («er-

folgsabhängige Förderung»). Im Vergleich zur bisheri-

gen Filmförderung bedeutet dies nicht nur eine spürbare

Erweiterung des Förderangebots, sondern auch des

Handlungsspielraumes. Um die Wirksamkeit der einge-

setzten Mittel zu verbessern, sollen sowohl für die Pro-

jektentwicklung als auch für die Lancierung eines fertig-

gestellten Produkts höhere Beiträge gewährt werden

können. Des Weiteren ist beabsichtigt, nicht nur die 

erste Entwicklung von Drehvorlagen (Drehbüchern u.ä.)

zu unterstützen, sondern auch Mittel für die Weiterent-

wicklung und Verfeinerung der Drehvorlage in einer

zweiten Phase zur Verfügung zu stellen. Ungleich stär-

ker als bisher unterstützt werden sollen in Zukunft auch

internationale Koproduktionen, die Promotionsarbeiten

für Zürcher Filme und ganz allgemein abendfüllende

Spiel- und Dokumentarfilme, die ein grosses Kinopoten-

zial besitzen. Dazu kommt, dass auch unabhängig

produzierte Fernsehspielfilme berücksichtigt werden

sollen, weil sie grossen Anteil daran haben, dass Film-

schaffenden ein kontinuierliches Arbeiten ermöglicht

wird. Schliesslich soll die Unterstützung des Nachwuch-

ses besonders gepflegt werden.

Entscheidend für die Zusprechung eines Beitrages

werden vorab der künstlerische und kulturelle Wert

eines Projekts sein. Massgeblich in Betracht gezogen

werden müssen seine kreative Eigenständigkeit, seine

Bedeutung für das Filmschaffen des Kantons Zürich und

seine produktionsbezogenen Grundlagen sowie seine

Realisierungs- und Erfolgsaussichten. Die einzelnen

Gesuche sollen namentlich daraufhin geprüft werden, 

ob die für die Verwirklichung des Projekts mass-

geblichen Personen über eine angemessene Professio-

nalität, die erforderliche Erfahrung und die mit Blick auf

das entsprechende Projekt geeigneten Leistungsaus-

weise verfügen,

ob eine adäquate und professionelle Durchführung

gewährleistet ist,

ob genügend Aussicht besteht, dass das Projekt

zielgerichtet und wirksam das seinem Inhalt und seiner

Form entsprechende Publikum zu erreichen vermag,

ob ein wirtschaftlicher Effekt für das Zürcher Film-

schaffen erzielt wird und

ob und unter welchen Bedingungen einheimische

Filmschaffende in künstlerischen, technischen und or-

ganisatorischen Funktionen eingesetzt werden.

Gleichsam als «Gegenleistung» werden die Bei-

tragsempfangenden bereits im Stiftungsstatut dazu ver-

pflichtet, mindestens 150 Prozent des Beitrages im Kan-
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6 gute Gründe für ein Nein zur Zürcher Filmstiftung

1. Filmförderung ist keine städtische Aufgabe!

Die Kultur, die Kulturförderung und die Kulturunterstützung obliegen in der

Schweiz den Kantonen. Der Film bildet hierbei allerdings eine Ausnahme. Die För-

derung des Filmschaffens und des Filmwesens ist in erster Linie Aufgabe des Bun-

des. Dieser Grundsatz ist in Artikel 71 der Bundesverfassung festgelegt.

2. Weniger Geld für städtische Kulturinstitute!

In der Stadt Zürich hat es ein reichhaltiges Kulturangebot und ausgezeichnete

Kulturinstitute (Tonhalle, Opernhaus, Kunsthaus, Schauspielhaus und vieles mehr).

Die Stadt Zürich unterstützt diese Kulturinstitute im Sinne einer Standortförderung.

Werden nun jährlich 3 Millionen Franken in die Filmförderung investiert, werden

den städtischen Kulturinstituten inskünftig weniger Gelder zur Verfügung stehen. 

3. Bund und Kantone betreiben schon Filmförderung!

Der Bund fördert den Film mit jährlich 22 Millionen Franken. Der Kanton hat so-

eben der Filmförderung ein Stiftungskapital von 20 Millionen Franken sowie einen

jährlichen Beitrag von 1,5 Mio. Franken zur Verfügung gestellt, und die SRG SSR

idée suisse richten jährlich nochmals 16 Millionen Franken an die Filmförderung

aus. 

4. Zürich steht alleine da!

Zürich wäre die einzige Schweizer Gemeinde, die 3 Millionen Franken für die

Filmförderung bezahlt. Die Stadt Winterthur erhöht ihren heutigen Beitrag von

100 000 Franken auf 400 000 Franken jährlich nicht. Der Beitrag der restlichen Zür-

cher Gemeinden ist minim. Mit Ausnahme der Stadt Genf fördert kein Kanton und

keine Stadt den Film mit mehr als 500 000 Franken jährlich. 

5. Zürich hat kein Geld!

Die finanziellen Aussichten der Stadt Zürich sind düster. Bund und Kanton wäl-

zen immer mehr Aufgaben auf die Stadt Zürich ab. Die Ausgaben im Sozialhilfe-

bereich steigen unter anderem wegen der schlechten Wirtschaftslage enorm an.

Ein haushälterischer Umgang mit den öffentlichen Mitteln verpflichtet uns, Not-

wendiges von vielleicht Wünschbarem zu trennen. Wir dürfen unseren Nachkom-

men keinen Schuldenberg zurücklassen.

6. Die Stadt Zürich bezahlt – die Nachbargemeinden verdienen!

Es ist zwar richtig, dass die Filmindustrie 150 Prozent ihres Beitrages im Kanton

Zürich reinvestieren muss. Sie muss das Geld jedoch nicht in der Stadt Zürich aus-

geben. Das bedeutet: Zürich bezahlt – die Investitionen kommen jedoch vor allem

den günstigeren Landgemeinden des Kantons zugute. 

1. Filmförderung ist auf die Stadt Zürich angewiesen

In der Bundesverfassung wird nur gesagt, dass der Bund die Schweizer Filmpro-

duktion und die Filmkultur fördern KANN. Das schliesst keineswegs aus, dass auch

die Kantone und Städte aktiv sind. Im Gegenteil: Entsprechend der föderalistischen

Tradition der Schweiz baut die Kulturförderung des Bundes auf der Zusammen-

arbeit mit den Kantonen und Städten auf. So betreibt die Stadt Zürich seit vielen

Jahren eine Filmförderung und hat diese Aufgabe auch in der Gemeindeordnung

verankert.

2. Filmförderung ist auch Standortförderung

Zur Standortförderung gehört nicht nur die Förderung der grossen Kunstinstitute,

sondern auch die Schaffung von guten Rahmenbedingungen zur Erhaltung von 

Zürichs Ruf als Medien- und Filmstadt. Der Beitrag an die Zürcher Filmstiftung geht

nicht zu Lasten der Unterstützung anderer Kulturinstitute. Er bedeutet ein zusätz-

liches Engagement im Filmbereich, dessen kulturpolitische und wirtschaftliche 

Bedeutung kontinuierlich wächst.

3. Nur mit vereinten Kräften zum Erfolg

Die Filmbranche ist auf die Unterstützung aller am eigenständigen schweizeri-

schen Filmschaffen interessierten Kreise – Bund, Kantone, Städte, SRG, Private –

angewiesen. Nur mit vereinten Kräften wird sie erfolgreich gedeihen. Die kantonale

Unterstützung des Projekts «Zürcher Filmstiftung» kommt nur zustande, wenn die

Stadt Zürich mitzieht.

4. Zürich ist eine Filmstadt

Nicht nur Zürich und Genf engagieren sich stark im Filmbereich, sondern auch

Städte wie Locarno, Solothurn, Freiburg oder Nyon. Auch Winterthur leistet mit den

Kurzfilmtagen einen wichtigen Beitrag. Zürich als Zentrum des deutschschweizeri-

schen Filmschaffens, wo rund zwei Drittel des Schweizer Films produziert werden,

muss jetzt ein Zeichen setzen. Die Stadt verstärkt mit ihrem Filmschaffen die kultu-

relle Ausstrahlung und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

5. Filmförderung hat überdurchschnittliche Wertschöpfung zur Folge

Die Zürcher Filmstiftung ist eine einmalige Gelegenheit, mit verhältnismässig 

wenig Geld den Ausbau einer Sparte zu unterstützen, die nicht nur kulturell, son-

dern auch wirtschaftlich bedeutend ist, weil sie eine überdurchschnittlich hohe

Wertschöpfung erzielt. Eine anerkannte Studie belegt, dass die öffentliche Hand

von den Fördergeldern etwa das Zweieinhalbfache in Form von Steuern (Mehrwert-,

Billett-, Unternehmens- und Einkommenssteuern) wieder zurückerhält.

6. Zürich profitiert am meisten von der Filmförderung 

Weil der grösste Teil der Zürcher Filmproduktion in der Stadt abgewickelt wird

und viele Mitwirkende hier ansässig sind, wird das meiste Geld auch in der Stadt

Zürich ausgegeben. Die Verpflichtung, 150 Prozent eines Beitrages im Kanton 

Zürich auszugeben, kommt deshalb in erster Linie der Stadt zugute.

Stellungnahme der Gemeinderatsminderheit (SVP und FDP) Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Selektion für anerkannte Wettbewerbe. Diese Beiträge

sollen vor allem der Kontinuität einer Produktion und als

Anstoss für kommende Projekte dienen.

7. Gesamtbeurteilung
Das hiesige Filmschaffen kann nur mit einem sub-

stanziellen Ausbau seiner finanziellen Unterstützungen

weiterbestehen und sich im notwendigen Masse so-

wohl qualitativ als auch quantitativ weiterentwickeln.

Die geplante Neukonzeption bildet einen wichtigen

Schritt zur Erreichung dieses Ziels und schafft optimale

Voraussetzungen für die unerlässliche Konzentration

aller interessierten Kräfte. Im Hinblick auf die Bedeu-

tung dieses Vorhabens für die Stadt Zürich sowohl in

wirtschaftlicher als auch in kultureller Hinsicht ist es

unerlässlich, dass ein markantes Zeichen gesetzt und

der jährliche Beitrag der Stadt Zürich auf 3 Mio. Fran-

ken pro Jahr festgelegt wird. Die Bewilligung dieses

Beitrages ist eine Voraussetzung für die Gründung der

Zürcher Filmstiftung und die Ausrichtung der kantona-

len Leistungen. 

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage am 12. Mai 2004

mit 70 gegen 51 Stimmen zu.
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A. Zweck der Vorlage
Nachdem das Bundesgericht vor rund zwei Jahren

die Wahlkreiseinteilung der Stadt Zürich für ver-

fassungswidrig erklärt und in der Zwischenzeit der

Kanton sein Gesetz über die politischen Rechte (GPR)

entsprechend angepasst hat, geht es in dieser Vorlage

darum, die erforderlichen Änderungen der Gemeinde-

ordnung zu beschliessen. Vorgeschlagen wird eine

Wahlkreiseinteilung, bei welcher das Gleichbehand-

lungsgebot nicht verletzt wird und sich die einzelnen

Wahlkreise ihrer Grösse nach nicht allzu sehr unter-

scheiden.

B. Ausgangslage
1. Vorgeschichte

Am 17. März 1999 reichte die Grüne Partei der Stadt

Zürich unter dem Titel «Mehr Demokratie für weniger

Geld» eine Volksinitiative ein, welche eine Reduktion

des Gemeinderates von 125 auf 90 Sitze und die Zu-

sammenlegung der Stadtkreise zu einem einzigen Wahl-

kreis verlangte. Stadtrat und Gemeinderat lehnten in

der Folge die Initiative im Wesentlichen aus folgenden

Gründen ab:

Bei kleineren Wahlkreisen würden die Wählerin-

nen und Wähler ihre Vertreterinnen und Vertreter in

aller Regel besser kennen als bei einem einzigen, gros-

sen Wahlkreis.

Die historisch gewachsene Wahlkreiseinteilung

würde eine angemessene Vertretung der verschiedenen

Stadtquartiere im Gemeinderat sicherstellen. Ein Einheits-

wahlkreis würde hingegen dazu führen, dass einzelne

Quartiere im Gemeinderat nicht mehr vertreten wären.

Bei einem Einheitswahlkreis müssten unter- oder

nicht vertretene Stadtquartiere mittels Referenden und

Initiativen in den politischen Meinungsbildungsprozess

eingreifen, um ihre legitimen Interessen wahrzuneh-

men. Eine lückenhafte Vertretung der einzelnen Stadt-

quartiere hätte also eine Zunahme von Referenden und

Initiativen zur Folge. Damit wäre ein allfälliger Spar-

effekt bald einmal zunichte gemacht.

In der Volksabstimmung vom 2. Juli 2002 wurde 

die Initiative mit rund 70 Prozent aller Stimmen deutlich

abgelehnt.

Im Anschluss an die letzte Erneuerungswahl

der Mitglieder des Gemeinderates für die Amtsdauer

2002 bis 2006 vom 3. März 2002 wurde gegen das Ergeb-

nis eine Beschwerde eingereicht mit dem Begehren,

das Gebiet der Stadt Zürich in verfassungskonforme

Wahlkreise einzuteilen. Nachdem die Beschwerde we-

der beim Bezirksrat noch beim Regierungsrat Erfolg

hatte, wurde sie dem Bundesgericht unterbreitet, wel-

ches schliesslich am 18. Dezember 2002 entschied, dass

die Wahlkreiseinteilung für die Gemeinderatswahl ver-

fassungswidrig sei und geändert werden müsse. Das

Bundesgericht verzichtete damals aus Gründen der

Rechtssicherheit und des Verhältnismässigkeitsprinzips

darauf, die Wahlen vom 3. März 2002 aufzuheben, liess

jedoch keinen Zweifel offen, dass die gegenwärtig gel-

tende Wahlkreiseinteilung bei den nächsten Wahlen

nicht mehr akzeptiert würde. Es hielt in seinem Ent-

scheid ausdrücklich fest, dass es nun Aufgabe der

Stadt Zürich sei, die einschlägigen Bestimmungen ihrer

Gemeindeordnung unter Berücksichtigung seiner Er-

wägungen abzuändern und die nächsten Neuwahlen

aufgrund der revidierten Wahlkreiseinteilung durchzu-

führen. 

2. Die Gemeinderatswahlen vom 3. März 2002

Für die Gemeinderatswahlen vom 3. März 2002

wurden die 125 Sitze des Gemeinderates gemäss oben

stehender Tabelle/Grafik auf die verschiedenen Stadt-

kreise verteilt.

Die durchschnittliche Anzahl Sitze pro Kreis lag

zwischen 10 und 11 Sitzen, der Unterschied zwischen

dem grössten (Stadtkreis 11) und dem kleinsten (Stadt-

kreis 1) betrug jedoch 17 Sitze. Um im Kreis 1 ein Voll-

mandat (erste Sitzverteilung) zu erhalten, brauchte eine

Partei etwas mehr als 33,33% der Stimmen. Im Kreis 5

betrug dieses «natürliche Quorum» 20% und im Kreis 8

16,6% der Stimmen. Verglichen dazu reichten im Kreis 2

rund 9% und im Kreis 11 lediglich 5% der Stimmen. Die

Sozialdemokratische Partei (SP) erreichte ihr Vollman-

dat im Kreis 1 mit 42,1% der Parteistimmen und die Frei-

sinnig-Demokratische Partei (FDP) ihr Restmandat mit

23,9% Parteistimmen. Die Partei der Grünen ging als

Drittplatzierte mit 16,1% Parteistimmen wie die übrigen

Listen leer aus. Die Sitzverteilung im Kreis 1 erfolgte da-

her aufgrund von lediglich 66% Wählerstimmen, wäh-

rend 34% Wählerstimmen, mithin über ein Drittel, unbe-

rücksichtigt blieben.

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist des

Weiteren, dass im Kreis 11, dem grössten Wahlkreis mit

19 Mandaten und zehn Listen, von der Gesamtstimmen-

zahl aller Parteistimmen lediglich 5,7% ohne Sitz im

Gemeinderat blieben. Im Wahlkreis 2, der mit zehn Sitzen

im städtischen Durchschnitt lag und in welchem unter

12 Listen auszuwählen war, erhielten sieben Listen mit

insgesamt 14,8% Parteistimmen keinen Sitz im Gemein-

deparlament. Im Kreis 1 verteilten sich die «gewichts-

losen» 34% Parteistimmen auf sechs von total acht

Listen!

2 Wahlkreisreform, Änderung der Gemeindeordnung

Kreis Quartier(e) Sitzzahl Neu Wahlkreisreform GRB 30. Juni 2004

1 Altstadt 2
12

2 Enge, Wollishofen, Leimbach 10

3 Wiedikon 16

4 Aussersihl 9
13

5 Industriequartier 4

6 Oberstrass, Unterstrass 10

7 Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon 12
17

8 Riesbach 5

9 Altstetten, Albisrieden 16

10 Wipkingen, Höngg 12

11 Oerlikon, Seebach, Affoltern 19

12 Schwamendingen 10

Total 125

3. Motion Christoph Hug (Grüne) und Gerold

Lauber (CVP) betreffend Wahlkreise, 

Neueinteilung

Am 2. Oktober 2002 reichten Christoph Hug (Grüne)

und Gerold Lauber (CVP) zusammen mit 19 Mitunter-

zeichnenden eine Motion ein, mit welcher der Stadtrat

beauftragt werden sollte, dem Gemeinderat eine neue

Wahlkreiseinteilung in der Stadt Zürich vorzulegen.

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die einzel-

nen Wahlkreise genügend Mandate umfassten, damit

sich der Wille der Wählerinnen und Wähler bei der 

Zusammensetzung des Gemeinderates möglichst 

genau widerspiegeln würde. In der Begründung der

Motion wurde daran erinnert, dass am 6. Juni 2002 die

Stimmberechtigten der Stadt Zürich die Zusammenle-

gung der bestehenden zwölf Wahlkreise zu einem 

Einheitswahlkreis unter gleichzeitiger Verkleinerung

des Stadtparlaments abgelehnt hätten. Im Vorfeld der

Abstimmung sei aber auch von der Gegnerschaft aner-

kannt worden, dass die derzeitige Wahlkreiseinteilung

ungerecht sei und den Willen der Wähler und Wähle-

rinnen bei der Verteilung der Mandate im Gemeinderat

nur verzerrt wiedergebe. Gleichzeitig sei angekündigt

worden, dass bei einer allfälligen Ablehnung der 

besagten Initiative für eine gerechte Lösung rasch

Hand geboten werde, damit bei den nächsten Wahlen

für den Gemeinderat nach einem fairen Modus gewählt

werden könne.

Bereits Ende 2002 hatte der Stadtrat einer verwal-

tungsinternen Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des

Vorstehers des Departements der Industriellen Be-

triebe den Auftrag erteilt, verschiedene Varianten für

eine neue Wahlkreiseinteilung zu prüfen und ein mögli-

ches Vorgehen vorzuschlagen. Der Stadtrat konnte

sich deshalb am 5. März 2003 ohne weiteres bereit er-

klären, die Motion entgegenzunehmen, um gemäss

dem Begehren eine Änderung der Gemeindeordnung

zu beantragen.

Die Kreise 1 und 2, 4 und 5 sowie 7 und 8 bilden jeweils neu einen Wahlkreis.

12 Sitze

13 Sitze

17 Sitze



10 G e m e i n d e a b s t i m m u n g  v o m  2 6 . S e p t e m b e r  2 0 0 4

4. Der Bundesgerichtsentscheid zur

Verfassungsmässigkeit der gegenwärtigen

Wahlkreiseinteilung

Als Stadtrat und Gemeinderat seinerzeit die oben

erwähnte Volksinitiative «Mehr Demokratie für weniger

Geld», mit welcher eine Wahlkreisreform angeregt

worden war, ablehnten, waren sie sich durchaus be-

wusst, dass die gegenwärtige Wahlkreiseinteilung

eine Abweichung vom Grundsatz des Proporzsystems

beinhaltete und dass wegen der unterschiedlichen

Wahlkreise nicht jede Stimme das gleiche politische

Gewicht besass. Sie stellten sich indessen in Über-

einstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung auf

den Standpunkt, dass dies mit Rücksicht auf die Be-

deutung der überkommenen Gebietsorganisation und

den Vertretungsanspruch der Quartiere vernachlässigt

werden könne. Das Bundesgericht hält dem nun ent-

gegen, dass jede Abweichung vom Proporz zwangs-

läufig zu einer (an und für sich unzulässigen) Ungleich-

behandlung von Wählerstimmen führe und deshalb

die Aufnahme proporzfremder Elemente ins Wahlver-

fahren nur zulässig sei, wenn dafür ausreichende

sachliche Gründe bestünden. Die von der Stadt Zürich

angestellten Überlegungen enthielten zwar Elemente,

welche für einen gewissen Sonderfall sprächen, seien

jedoch nicht stichhaltig genug, um vor der Garantie

der politischen Rechte in Art. 34 Abs. 2 der Bundesver-

fassung (BV) und vor dem Gebot der Rechtsgleichheit

von Art. 8 BV standzuhalten. So seien etwa die Grös-

senunterschiede der heutigen Wahlkreise und die da-

durch bedingten Abweichungen von der durchschnitt-

lich in einem Kreis für ein Mandat notwendigen Stim-

menzahl nicht mehr mit dem Gleichbehandlungsgebot

zu vereinbaren. Und wenn mehr als ein Drittel der Wäh-

lerstimmen gewichtslos bliebe, so verletze dies den

Anspruch auf Chancengleichheit («Erfolgswertgleich-

heit»). Alles in allem gelangte daraufhin das Bundes-

gericht in seinem Entscheid vom 18. Dezember 2002 zum

Schluss, dass die Einteilung der Wahlkreise gemäss

Art. 3 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. b der Gemein-

deordnung (GO) bundesverfassungswidrig sei (vgl. BGE

129 I 185).

5. Die Wahlkreisreform auf Kantonsebene

Nicht zuletzt wegen des erwähnten Bundesge-

richtsurteils und mit Blick auf die Kantonsratswahlen

von 2007 ist auch der Kanton tätig geworden. Bereits im

Herbst 2002 hatte der Regierungsrat einer vorberaten-

den Kommission des Kantonsrates einen Entwurf für ein

(neues), auch für die Gemeinden geltendes Gesetz über

die politischen Rechte vorgelegt. Nach Bekanntwerden

des betreffenden Bundesgerichtsurteils, aber auch weil

der Verfassungsrat darauf verzichtet hatte, für die Frage

der Wahlkreiseinteilung konkrete Vorgaben zu machen,

beschloss die Kommission, die Problematik der zu klei-

nen Wahlkreise aus dem erwähnten Gesetzesvorhaben

herauszulösen und zu einer selbständigen Revisionsvor-

lage eben dieses Gesetzes zu machen. Als Ergebnis ih-

rer diesbezüglichen Beratungen schlug sie schliesslich

dem Kantonsrat vor, an der geltenden Wahlkreiseinteilung

festzuhalten, die Sitzverteilung aber nach einem neuen

Zuteilungsverfahren, das den demokratischen und re-

gionalen Anliegen Rechnung trägt, vorzunehmen. Die-

ses Verfahren nennt sich die «doppeltproportionale Divi-

sormethode mit Standardrundung» und wurde von Prof.

Friedrich Pukelsheim von der Universität Augsburg

entwickelt.

Der «doppelte Pukelsheim», wie das Verfahren

bald einmal der Einfachheit halber nur noch genannt

worden ist, zeichnet sich dadurch aus, dass alle Sitze

des Parlaments zunächst über das gesamte Wahlge-

biet auf die Parteien (oder genauer: auf die zusammen-

gezogenen Listen gleichen Namens = Listengruppe)

verteilt werden («Oberzuteilung»). Das Ergebnis gibt

an, wie viele Sitze die Partei insgesamt erhält. Im zwei-

ten Schritt werden die einer Partei zugewiesenen Sitze

dann auf die Listen der einzelnen Wahlkreise verteilt

(«Unterzuteilung»). Damit erhält jede Stimme das glei-

che Gewicht, und es gehen keine Stimmen mehr «ver-

loren», weil die Stimmen einer Partei, welche im einen

Wahlkreis keinen Sitz zu erringen vermochte, in einem

anderen Wahlkreis zu einem Sitzgewinn verhelfen kön-

nen. Der Kantonsrat stimmte am 17. November 2003

dieser Lösung mit grossem Mehr zu. Gleichzeitig

beschloss er, keine Listenverbindungen (mehr) zuzu-

lassen (§ 93 GPR) und ein Quorum von 5 Prozent

einzuführen (§ 102 Abs. 3 GPR). Die neuen Regeln wer-

den aller Voraussicht nach auf Beginn des kommenden

Jahres in Kraft gesetzt.

C. Grundzüge der vorgeschlagenen
Neuordnung
1. Vorbemerkungen

Die vom Bundesgericht formulierten Anforderun-

gen an eine Wahlkreiseinteilung lassen an Deutlichkeit

nichts zu wünschen übrig. Es gilt deshalb, ein Konzept

vorzuschlagen, welches die verlangte Wahlrechts-

gleichheit herstellt. Diese bedeutet einerseits, dass

allen Wählerinnen und Wählern desselben Wahlkreises

die Zuteilung einer gleichen Anzahl von Stimmen, die

Möglichkeit ihrer Abgabe und die gleiche Berücksichti-

gung aller gültig abgegebenen Stimmen bei der Stim-

menzählung gesichert wird («Zählwertgleichheit»). An-

derseits bedeutet sie die Gleichheit der Stimmkraft und

erfordert zu diesem Zwecke die Bildung gleich grosser

Wahlkreise bzw. ein in allen Verhältniswahlkreisen

möglichst gleich bleibendes Verhältnis von Sitzen zur

Einwohnerschaft («Stimmkraft- oder Stimmgewichts-

gleichheit»). Insbesondere soll allen Stimmen bei der

Zählung nicht nur derselbe Wert und dieselbe Stimm-

kraft, sondern auch derselbe Erfolg zukommen («Er-

folgswertgleichheit»).

Vorgeschlagen wird eine Lösung, die auf die Stadt-

kreisgrenzen Bedacht nimmt. Dies ist deshalb von Be-

deutung, weil sich der grösste Teil der Parteien und po-

litischen Institutionen anhand der Stadtkreise organi-

siert und die Kandidaturen für politische Ämter und die

unverzichtbaren Wahl- und Abstimmungskampagnen

ebenfalls zum grössten Teil innerhalb dieser Strukturen

gewährleistet werden. Um die Nähe und Vertrautheit

zwischen der Wählerschaft und den (potenziellen)

Mandatsträgerinnen und -trägern weiterhin zu garan-

tieren, ist ein Einheitswahlkreis deshalb zwar nach wie

vor abzulehnen, die Zahl der Wahlkreise sollte aber

dennoch nicht allzu klein gehalten werden.

Abstimmung im Gemeinderat
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den. Von Vorteil ist zudem auch, dass, sollte der Kanton

das Gesetz über die politischen Rechte in diesem Punkt

einmal ändern, das von der Stadt Zürich gewählte

direkte Quorum nicht automatisch mitgeändert würde.

Das vorgesehene Quorum von 5 Prozent bewegt

sich etwa auf der gleichen Höhe wie das indirekte Quo-

rum des grössten Wahlkreises (Stadtkreis 11), liegt hin-

gegen deutlich unter demjenigen von etwa 10 Prozent,

mit welchem in den kleinsten Wahlkreisen (Stadtkrei-

se 6 und 12) gerechnet werden müsste, wenn es kein

direktes Quorum gäbe. Mit diesem Quorum soll erreicht

werden, dass nur Parteien und Interessengruppierun-

gen in den Gemeinderat einziehen können, welche über

ein politisches Interesse hinaus über einen gewissen

Rückhalt bei den Wählerinnen und Wählern verfügen

und die deswegen die Funktionalität des Parlaments

mitzutragen vermögen.

D. Änderungen der Gemeindeordnung
Die vorgeschlagene Wahlkreisreform erfordert ver-

schiedene Änderungen der Gemeindeordnung. Sie un-

terstehen gemäss Art. 10 GO dem obligatorischen Refe-

rendum.

Im Vordergrund steht eine Änderung von Art. 4 GO,

wo geregelt ist, wozu die Stadtkreise dienen. Vorge-

schlagen wird, dass eine Ausnahmebestimmung für die

Gemeinderatswahlen geschaffen und als Abs. 2 einge-

fügt wird. Der bisherige Abs. 2 ist zu diesem Zwecke als

Abs. 3 zu bezeichnen.

Einer weiteren Änderung bedarf Art. 19 GO, wel-

cher die Einrichtung von Kreiswahlbüros in jedem Kreis

vorsieht. Weil es inskünftig nicht mehr erforderlich ist,

dass bei den Gemeinderatswahlen in jedem Stadtkreis

ein Kreiswahlbüro eingerichtet wird und um jegliches

Missverständnis auszuschliessen, ist zu präzisieren,

tens eine ihrer Listen mindestens 5 Prozent aller Partei-

stimmen des betreffenden Wahlkreises erhalten hat.

Listengruppen bedeuten in diesem Zusammenhang Lis-

ten, welche die gleiche Bezeichnung aufweisen (vgl.

§ 102 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte);

besteht eine Liste allerdings nur in einem Wahlkreis, 

so ist sie einer Listengruppe gleichgestellt (vgl. § 102

Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte). Ge-

mäss § 101 Abs. 4 des vor kurzem in diesem Punkt eben-

falls revidierten Gemeindegesetzes kann vom vorge-

schriebenen Quorum abgewichen werden, wenn das

Gemeindegebiet in mehrere Wahlkreise eingeteilt ist.

Obwohl letzteres in der Stadt Zürich der Fall ist, wurde

darauf verzichtet, eine andere Lösung zu treffen, als 

sie für die Kantonsratswahlen nun vorgesehen ist. Eine

eigene Regelung in der Gemeindeordnung hätte sich

demnach erübrigt. Zur Verdeutlichung der für das Ge-

meindegebiet der Stadt Zürich geltenden Rahmenbe-

dingungen bei den Gemeinderatswahlen und im Interes-

se einer grösstmöglichen Transparenz dieser Bestim-

mungen soll das massgebliche Quorum jedoch aus-

drücklich auch in der Gemeindeordnung erwähnt wer-

Wahlkreis Stadtkreise Quartiere Sitzzahl

1 und 2 1, 2 Altstadt, Enge, Wollishofen, Leimbach 12

3 3 Wiedikon 16

4 und 5 4, 5 Aussersihl, Industriequartier 13

6 6 Oberstrass, Unterstrass 10

7 und 8 7, 8 Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon, Riesbach 17

9 9 Altstetten, Albisrieden 16

10 10 Wipkingen, Höngg 12

11 11 Oerlikon, Seebach, Affoltern 19

12 12 Schwamendingen 10

Total 125

GO-Artikel Alt Neu

Art. 4 Abs. 1 Die Kreise bilden: Die Kreise bilden:

lit. a)

lit. b)

Art. 4 Abs. 2

Art. 4 Abs. 3

Art. 19

Art. 20 Abs. 1 

2. Satz

Art. 23 Abs. 3

Art. 23 Abs. 4

(neu)

Unterabteilungen für die Abstimmungen und die

von der gesamten Gemeinde zu treffenden Wahlen

Wahlkreise für den Gemeinderat

Ein Stadtammannamts- und Betreibungskreis 

oder ein Friedensrichterinnen- und Friedensrich-

terkreis kann auch mehrere Kreise umfassen.

(der bisherige Abs. 2 wird neu Abs. 3)

Für das Wahl- und Abstimmungsverfahren besteht

in jedem Kreis ein Kreiswahlbüro

...Er wählt sie aus den Stimmberechtigten des

Kreises auf die Amtsdauer der Gemeindebe-

hörden...

Jeder Kreis wählt seine Vertreterinnen und

Vertreter in der Zahl, die der Wohnbevölkerung

gemäss letzter eidgenössischer Volkszählung

entspricht.

Wird aufgehoben

Wird aufgehoben

Für die Gemeinderatswahlen bilden die Stadtkrei-

se 1 und 2, 4 und 5 sowie 7 und 8 je einen Wahl-

kreis. Die übrigen Stadtkreise bilden je einen eige-

nen Wahlkreis.

Ein Stadtammannamts- und Betreibungskreis oder

ein Friedensrichterinnen- und Friedensrichterkreis

kann auch mehrere Stadtkreise umfassen.

Für das Wahl- und Abstimmungsverfahren besteht

in jedem Wahlkreis ein Kreiswahlbüro.

...Er wählt sie aus den Stimmberechtigten des

Wahlkreises auf die Amtsdauer der Gemeinde-

behörden...

Jeder Wahlkreis wählt seine Vertreterinnen 

und Vertreter in der Zahl, die der Wohnbevölke-

rung gemäss massgeblichen statistischen

Erhebungen von Statistik Stadt Zürich entspricht.

Eine Listengruppe gemäss kantonalem Recht

nimmt an der Sitzverteilung nur teil, wenn wenigs-

tens eine ihrer Listen mindestens 5 Prozent aller

Parteistimmen des betreffenden Wahlkreises

erhalten hat.

2. Die neuen Wahlkreise

Für die neue Wahlkreiseinteilung werden die

Stadtkreise so zusammengelegt, dass sie über mindes-

tens 10 Sitze und damit über ein «natürliches Quorum»

von weniger als 10 Prozent verfügen. Des Weiteren ist

grosser Wert darauf gelegt worden, dass auf bereits

vertraute Strukturen zurückgegriffen wird. So soll etwa

nicht nur die geographische Nähe jederzeit gewahrt

bleiben, sondern es soll auch den besonderen geogra-

phischen Zusammenhängen die gebührende Aufmerk-

samkeit geschenkt werden. Dazu zählen namentlich

die bereits «eingespielten» Strukturen, welche sich

über alle die Jahre hinweg im Hinblick auf die Kantons-

ratswahlkreise gebildet haben. Schliesslich wird 

darauf geachtet, dass sich die Grössenunterschiede 

in einer vertretbaren Bandbreite bewegen. In oben

stehender Übersicht ist die vorgeschlagene Neuein-

teilung ersichtlich.

Bei den (voraussichtlichen) Sitzzahlen beträgt die

Differenz zwischen dem grössten und dem kleinsten

Wahlkreis 9 Sitze (heute: 17 Sitze). Dies mag auf den

ersten Blick bedeutsam erscheinen. Stellt man jedoch

auf das natürliche Quorum ab, so ergibt sich, dass sich

in dieser Hinsicht der kleinste und der grösste Wahl-

kreis um lediglich rund 4 Prozent (heute: fast 30%)

unterscheiden. Damit wird der Anforderung an das

Gleichbehandlungsgebot («möglichst grosse und glei-

che Wahlkreise mit vielen Sitzen») Genüge getan.

3. Das Verhältnis der neuen Wahlkreise 

zu den Schulkreisen

Bei der Evaluation von verschiedenen Varianten

der Wahlkreiseinteilung wurde auch in Erwägung ge-

zogen, eine Lösung, welche sich möglichst deckungs-

gleich zur Schulkreiseinteilung verhält, zu finden. Weil

die für eine neue Wahlkreiseinteilung massgeblichen

Kriterien einerseits und die aus schulischer Sicht an-

zustrebende Gleichgewichtigkeit bzw. die angemes-

sene Grösse der Schulkreise anderseits unterschied-

lichen Gesetzen gehorchen müssen, hat sich bald ge-

zeigt, dass sich die beiden Fragen kaum vollständig

unter einen Hut bringen lassen. Dies spielt jedoch

keine Rolle, da schon die heutigen Regelungen ge-

wisse Abweichungen vorsehen und nie beanstandet

worden sind.

4. Das Quorum

Laut § 102 Abs. 3 des revidierten kantonalen Geset-

zes über die politischen Rechte (GPR) nimmt eine Lis-

tengruppe an der Sitzverteilung nur teil, wenn wenigs-
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dass nur für jeden Wahlkreis ein Kreiswahlbüro einge-

richtet werden muss. Das hat zur Folge, dass es bei den

Gemeinderatswahlen für die Amtsdauer 2006 bis 2010

nur noch neun Wahlkreisbüros geben wird. Das bedeu-

tet aber auch, dass Art. 4 Abs. 1 lit. a, wonach die

(Stadt-)Kreise Unterabteilungen für die Abstimmungen

und die von der gesamten Gemeinde zu treffenden

Wahlen bilden, aufgehoben werden kann, weil bei neun

Wahlkreisen und nur noch neun Wahlkreisbüros eine

Auszählung nach Stadtkreisen keinen Sinn (mehr)

macht. Es soll allerdings an dieser Stelle nicht uner-

wähnt bleiben, dass mit dieser Regelung in Zukunft sta-

tistische Aussagen über das Wahlverhalten in den ein-

zelnen Stadtkreisen kaum mehr möglich sein werden

und auch Vergleiche mit dem Wahlverhalten in frühe-

ren Jahren nur noch sehr eingeschränkt angestellt

werden können.

Damit rechtzeitig die organisatorischen Vorberei-

tungen für die Einrichtung der neuen Wahlkreisbüros

getroffen werden können, soll der Stadtrat in den

Übergangsbestimmungen mit der entsprechenden Er-

mächtigung ausgestattet werden. Diese betrifft aber

lediglich die in Art. 20 Abs. 2 GO geregelte Bezeichnung

der Vorsitzenden, Sekretärinnen und Sekretäre sowie der

Stellvertretungen der Kreiswahlbüros. Die Funktionen der

(übrigen) für die Amtsdauer 2002–2006 gewählten Mit-

glieder der Kreiswahlbüros werden davon nicht berührt.

Geändert werden muss des Weiteren die Vorschrift

in Art. 23 Abs. 3 GO, wonach jeder Kreis seine Vertrete-

rinnen oder Vertreter in der Zahl wählt, die der Wohn-

bevölkerung gemäss letzter eidgenössischer Volkszäh-

lung entspricht; diese Bestimmung muss nun auf jeden

Wahlkreis «eingegrenzt» und auf die Erhebungen von

Statistik Stadt Zürich abgestimmt werden.

Schliesslich soll in einem neuen Abs. 4 des Art. 23

GO ausdrücklich das Quorum verankert werden, wel-

ches das kantonale Recht für den Regelfall vorschreibt. 

Die beantragten Änderungen sind im Vergleich mit

den bisherigen Bestimmungen auf der Tabelle «GO-Arti-

kel» Seite 11 ersichtlich.

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage am 30. Juni

2004 mit 103 gegen 10 Stimmen zu.

3 Polikliniken für die betäubungsmittelgestützte Behandlung 
schwer drogenabhängiger Menschen

1. Gegenstand und Zweck der Vorlage
Mit dieser Vorlage soll die bestehende Rechts-

grundlage für die Führung von städtischen und privaten

Polikliniken zur heroingestützten Behandlung als Ge-

meindeaufgabe in der Stadt Zürich ab 1. Januar 2005

erneuert werden. Der Gemeinde wird beantragt, die

heroingestützte Behandlung ab 2005 ohne Befristung 

im Rahmen des übergeordneten Rechtes weiterzufüh-

ren. Die kommunalen Rechtsgrundlagen sind bei Be-

darf jederzeit den übergeordneten Rechtsgrundlagen

anzupassen. Die für die Finanzierung der Behandlung

notwendigen Mittel sollen wie bisher vom Gemeinde-

rat mit dem jährlichen Voranschlag bewilligt werden.

Diese Delegation der Kompetenz zur Ausgabenbewilli-

gung kann gemäss Bundesgericht für ein derart eng

begrenztes Sachgebiet mit einem einfachen Gemeinde-

beschluss vorgenommen werden.

Im Voranschlag 2005 des Sozialdepartements wer-

den für den Weiterbetrieb der beiden städtischen Poli-

kliniken Crossline und Lifeline Kosten von 3 453 000 Fran-

ken brutto bzw. 705 000 netto eingestellt und als Beitrag

an die Poliklinik der Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen

Umgang mit Drogen (ARUD Zürich) sind 290 000 Franken

vorgesehen. Die Nettokosten für die Stadt im Jahr 2005

belaufen sich damit insgesamt auf 995 000 Franken.

2. Übergeordnete Rechtsgrundlage 
und Volksabstimmungen in der Stadt
Zürich
Die gültigen übergeordneten Rechtsgrundlagen

der heroingestützten Behandlung bilden der befristete

dringliche Bundesbeschluss über die ärztliche Ver-

schreibung von Heroin vom 9. Oktober 1998 und die

bundesrätliche Verordnung über die ärztliche Ver-

schreibung von Heroin vom 8. März 1999. Der Bundesbe-

schluss ist Bestandteil des Betäubungsmittelgesetzes

und war befristet bis zum Inkrafttreten des revidierten

Betäubungsmittelgesetzes, längstens jedoch bis zum

31. Dezember 2004. Um zu verhindern, dass die Heroin-

programme nach 2004 bis zum Inkrafttreten des revi-

dierten Betäubungsmittelgesetzes unterbrochen wer-

den müssen, verlängerten Bundes-, National- und Stän-

derat den dringlichen Bundesbeschluss am 20. Juli 2003

vorsorglich bis längstens Ende 2009.

Die aktuelle kommunale Rechtsgrundlage für die Füh-

rung von städtischen Polikliniken und die Unterstützung

privater Anbieter bildet der Gemeindebeschluss vom

29. November 1998. Der Gemeinderat erhielt mit diesem

Beschluss die Befugnis, die erforderlichen Mittel jährlich

mit dem Voranschlag festzusetzen. Die Gültigkeit dieses

Gemeindebeschlusses wurde bis Ende 2004 befristet. 

Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich bestätig-

ten die heroingestützte Behandlung von Drogenabhän-

gigen teils in eidgenössischen, teils in kommunalen Ab-

stimmungen bis anhin insgesamt vier Mal: 

Am 1. Dezember 1996 stimmt die Stimmbevölkerung

der Stadt Zürich der befristeten Weiterführung der he-

roingestützten Behandlung mit einem Ja-Stimmen-An-

teil von 62% zu.

Am 28. September 1997 wird die Volksinitiative «Ju-

gend ohne Drogen», die eine restriktive, auf Abstinenz

orientierte Drogenpolitik verlangte und explizit ein Ver-

bot der heroingestützten Behandlung forderte, durch

die Schweizer Stimmbevölkerung an der Urne mit 71%

Nein-Stimmen abgelehnt. Der Nein-Stimmen-Anteil der

Stadtzürcher Bevölkerung beträgt 76,6%.

Am 29. November 1998 heissen die Stimmberech-

tigten der Stadt Zürich in einer kommunalen Volksab-

stimmung über die informelle Änderung der Gemeinde-

ordnung die Einführung der heroingestützten Behand-

lung von Drogenabhängigen als Gemeindeaufgabe mit

einem Ja-Stimmen-Anteil von 67,8% bis 2004 gut. 

Am 13. Juni 1999 wird der dringliche Bundesbe-

schluss zur heroingestützten Behandlung in einer natio-

nalen Referendumsabstimmung mit einem Ja-Stimmen-

Anteil von 55% gutgeheissen. Der Ja-Stimmen-Anteil

der Stadtzürcher Bevölkerung beträgt 69%. 

3. Ziele, Wirkungen und Organisation
der heroingestützten Behandlung
Ziele

Die heroingestützte Behandlung richtet sich an

langjährig Heroinabhängige, die mit anderen drogen-

therapeutischen Angeboten nicht erfolgreich behan-

delt werden können, schwere gesundheitliche Schäden

aufweisen und mindestens 18 Jahre alt sind. Diese Be-

handlungsform beinhaltet eine strikt reglementierte

und kontrollierte Verschreibung von pharmazeuti-

schem Heroin sowie eine umfassende psychosoziale

Betreuung und ärztliche Behandlung. Die Behand-

lungsziele der heroingestützten Behandlung sind:

Eine anhaltende therapeutische Einbindung;

Die Verbesserung des physischen und psychi-

schen Gesundheitszustandes;

Die Verbesserung der sozialen Integration (Distan-

zierung von der Drogenszene, Abbau deliktischen Ver-

haltens, Arbeitsfähigkeit); 

Der dauerhafte Verzicht auf Opiatkonsum als lang-

fristiges Ziel.



Ergebnisse und Wirkungen der heroingestützten

Behandlung 

Ziel der wissenschaftlichen Versuche zur heroin-

gestützten Behandlung ab 1994 war es, festzustellen, ob 

diese Art der Therapie machbar und erfolgreich ist und

ob damit die Behandlungsziele erreicht werden können.

Der Forschungsbericht vom 10. Juli 1997 belegt die Wirk-

samkeit der heroingestützten Behandlung für ihre 

Patientinnen und Patienten: Die Ergebnisse zeigten eine

bedeutende Verbesserung der psychischen und körper-

lichen Gesundheit sowie der sozialen Situation der He-

roinabhängigen. Darüber hinaus war eine enorme Re-

duktion der Delinquenz feststellbar. Seit Abschluss dieses

Forschungsberichtes publiziert das Bundesamt für Ge-

sundheit die Resultate jeweils im Jahresbericht der he-

roingestützten Behandlung. Zu einzelnen Fragen der

Behandlung initiiert und finanziert der Bund weiterhin

Forschungsprojekte. Neue Studien haben die positiven

Resultate der Evaluation der Jahre 1994 bis 1996 bestätigt:

Abnahme der Kriminalität: Durch den Wegfall 

des täglichen Beschaffungsdruckes kann eine erhebli-

che Reduktion der so genannten Beschaffungsdelikte

erreicht werden. Damit hat sich die heroingestützte Be-

handlung als eine erfolgreiche Massnahme der Krimi-

nalprävention bei Drogenabhängigen herausgestellt. 

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der

sozialen Situation: Die wichtigsten Behandlungsergeb-

nisse aus dem Jahr 2002 sind in der oben stehenden

Grafik ersichtlich. Grundlage ist eine Patientinnen- und

Patientenbefragung (N= 852).

Dauerhafter Verzicht auf den Opiatkonsum als

langfristiges Ziel: Im Rahmen einer 6-Jahres-Nachbe-

fragung gaben von den ausgetretenen Patienten und

Patientinnen 16% sechs Jahre nach Eintritt an, die letz-

ten sechs Monate vor der Befragung keine illegalen

Drogen konsumiert zu haben. Damit haben 16% den

Ausstieg geschafft. 

Organisation der heroingestützten Behandlung

(HeGeBe) in der Stadt Zürich 

In der Stadt Zürich existieren drei Polikliniken für

die heroingestützte Behandlung mit insgesamt 260 Be-

handlungsplätzen. Die beiden städtischen Polikliniken 

Lifeline und Crossline werden vom Sozialdepartement  

betrieben. Sie verfügen zusammen über eine Kapazität 

von rund 140 Plätzen. Die dritte Klinik, Zokl2, mit aktuell

120 Plätzen betreibt die Arbeitsgemeinschaft für risiko-

armen Umgang mit Drogen Zürich (ARUD Zürich). Alle

drei Kliniken erfüllen die für die einzelnen Behandlun-

gen bestehenden Bestimmungen seitens des Kantons

und des Bundes.

4. Finanzierung
Kosten der heroingestützten Behandlung gemäss

Voranschlag 2005

Die Nettokosten der Stadt Zürich für die heroinge-

stützte Behandlung im Jahr 2005 sind mit insgesamt

995 000 Franken veranschlagt. Zur Finanzierung der bei-

den städtischen Polikliniken sind im Voranschlag des

Sozialdepartements Bruttokosten von 3 453 000 Franken

eingestellt. Demgegenüber stehen Erträge von 2 748 000

Franken, was Nettokosten von 705 000 Franken ergibt.

Der städtische Beitrag 2005 an die Poliklinik der ARUD

Zürich beträgt maximal 290 000 Franken. Die Finanzie-

rung der heroingestützten Behandlung basiert seit dem

1. Juli 2002 auf einer Aufteilung der Finanzierungsbei-

träge zwischen Kanton, Gemeinde und Krankenkassen,

welche neu zur Übernahme sämtlicher Kosten des me-

dizinischen Teils der Behandlung verpflichtet sind.

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage am 16. Juni

2004 mit 87 gegen 27 Stimmen zu.
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Quelle: Bundesamt für Gesundheit, 2003

100%

80%

60%

40%

20%

0%

kaum oder nicht zutreffend

voll oder weitgehend zutreffend
D

is
ta

nz
ie

ru
ng

 v
on

 
de

r S
ze

ne

Ve
rr

in
ge

ru
ng

 d
es

 
kr

im
in

el
le

n 
Ve

rh
al

te
ns

B
es

se
re

 k
ör

pe
rli

ch
e

G
es

un
dh

ei
t

B
es

se
re

 S
oz

ia
l-

be
zi

eh
un

ge
n

Ve
rr

in
ge

ru
ng

 d
er

Pr
os

tit
ut

io
n

B
es

se
re

 s
ee

lis
ch

e
G

es
un

dh
ei

t

Ve
rb

es
se

ru
ng

 d
er

 fi
na

nz
.

Si
tu

at
io

n

N
eu

e 
od

er
 b

es
se

re
W

oh
nu

ng

N
eu

e 
od

er
 b

es
se

re
A

rb
ei

ts
st

el
le

Voranschlag 2005

pro Jahr Sozialdepartement ARUD

Personalaufwand 2 501 000 1 915 000

Sachaufwand 768 000 785 000

Interne Verrechnungen 184 000 0

Bruttoaufwand 3 453 000 2 700 000

Beiträge Kanton * 160 000 103 000

Beiträge Krankenkassen 2 520 000 2 050 000

diverse Einnahmen 68 000 25 000

Ertrag (für ARUD ohne Beitrag Stadt ZH) 2 748 000 2 178 000

Nettoaufwand (für ARUD ohne Beitrag Stadt ZH) 705 000 522 000

Beitrag Stadt ZH an ARUD 0 290 000 **

Nettoaufwand 705 000 232 000

Effektiver Aufwand 2005 für die Stadt Zürich *** 995 000

pro Behandlungstag ****

Auslastung in % ***** 94 94

Anzahl Plätze 140 120

Patientinnen Durchschnitt 132 113

Anteil Stadtzürcher Patientinnen 132 65

Öffnungstage 365 365

Behandlungstage 48 034 41 245

Behandlungstage Stadtzürcherinnen 48 034 22 302

Bruttoaufwand 72 66

Ertrag 57 53

Nettoaufwand (für ARUD ohne Beitrag Stadt ZH) 15 13

Beitrag Stadt ZH an ARUD ****** 13

* Pauschalbeitrag, ** Anteil des städtischen Beitrages an den Erträgen der ARUD insgesamt: 10,7%, 

*** Nettoaufwand städtische Polikliniken und Beitrag an ARUD, **** Bei den städtischen Polikliniken wurde

das Jahresbudget mit 100% Auslastung gerechnet, die Kosten pro Behandlungstag mit 94%. Bei der ARUD

wurden beide Budgets mit 94% Auslastung berechnet, ***** Durchschnitt der letzten zwei Jahre, ****** Die

Beiträge der einzelnen Gemeinden an die ARUD (bei 94% Auslastung für 48 Klientinnen) bewegen sich in

derselben Grössenordnung wie der Beitrag für die 65 Stadtzürcher Klientinnen.
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Nein zur suchtverlängernden Drogenabgabe!

Über zehn Jahre ist es jetzt her, als auf Bundesebene der Versuch von so ge-

nannten «heroingestützten Behandlungen von drogensüchtigen Menschen» bewil-

ligt wurde. Über zehn Jahre lang hat die Stadt Zürich offiziell an diesem «Versuchs-

betrieb» mit «Menschenversuchen» mitgemacht. 

Das eigentliche Primärziel der Heroinabgabe, nämlich die Abstinenz des Indivi-

duums, ist dabei kaum erreicht worden. Die meisten Versuchspersonen nehmen

neben dem ärztlich abgegebenen Heroin auch noch diverse andere Drogen wie

Kokain, LSD, Extasy oder sonstige illegale Stoffe. All diese Substanzen besorgen

sich die Süchtigen selbstverständlich auf der Gasse, in der Szene, illegal versteht

sich. Wer heute behauptet, es würde wegen der Heroinabgabe in Zürich keine Drogen-

szenen geben oder gar keine Drogenprobleme mehr, verkennt die Wirklichkeit.

Experiment «Drogenabgabe» ist gescheitert!

Das Experiment «Drogenabgabe» ist gescheitert! Das in Kreisen der Drogenlibe-

ralisierer als Vorzeigeland geltende Holland kehrt der liberalen Drogenpolitik den

Rücken zu. Auch Schweden ist wieder auf den restriktiven Weg eingeschwenkt. Im

letzten Sommer ist die Situation im Langstrassenquartier eskaliert. Uralte Forderun-

gen der Gegner der Heroinabgabe, nämlich u.a. endlich mehr Polizeipräsenz, sind

von der Regierung – nach massivem Druck auch von der Bevölkerung – in die Tat

umgesetzt worden.

Das eigentliche Einbetten in eine verheerende Drogensucht kann niemals auch

nur im Entferntesten eine Hilfe gegenüber dem Süchtigen sein. Man geht einfach

den Weg des geringsten Widerstands. Natürlich geht es einem Menschen, der

stark drogenabhängig ist, allenfalls etwas besser, wenn man ihm das Rauschgift

gibt. Aber gesund ist er dabei ganz und gar nicht. Gesund ist er erst, wenn es ihm

ohne Drogen wieder gut geht. Das ist ein langer, teurer und beharrlicher Weg. Ein

Entzug von harten Drogen ist für den Süchtigen «der Weg durch die Hölle». Wir sind

bereit, diesen Weg mit einem drogenkranken Menschen bis zum Ende zu gehen und

dafür auch die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Am Ende steht wieder ein ge-

sunder Mensch – und das muss das Ziel einer vernünftigen Drogenpolitik sein. 

Im Grunde genommen sagt uns allein schon der gesunde Menschenverstand,

dass eine staatliche Rauschgiftabgabe – insbesondere eine vieltausendfache und

zahlenmässig unbegrenzte Abgabe – kein erfolgreicher Weg sein kann. Nur eine

umfassende Prävention – und bei bereits Süchtigen eine konsequent drogenfreie

Therapie aufgrund eines gewissen Leidensdrucks – hat Aussicht auf Erfolg. 

Darum ist eine Ausweitung der staatlichen Heroinabgabe (als wesentlicher Schritt

zur vom Volk wuchtig abgelehnten Drogenlegalisierung) abzulehnen. Damit wird auch

allen weiteren Versuchen – etwa der vom Zürcher Sozialdepartement bereits ins Auge

gefassten Kokainabgabe – eine Absage erteilt.

Heute ist es Heroin, morgen Kokain und übermorgen?

Die betäubungsmittelgestützte Behandlung schwer
drogenabhängiger Menschen: ein zentrales Element der
erfolgreichen Drogenpolitik

Der Stadtrat und die grosse Mehrheit des Gemeinderates sind der Überzeugung,

dass die heroingestützte Behandlung massgeblich dazu beiträgt, dass es heute in

der Stadt Zürich keine offene Drogenszene mehr gibt. Neben den positiven Auswir-

kungen auf die schwerst drogenabhängigen Menschen hinsichtlich ihrer sozialen,

gesundheitlichen und finanziellen Situation belegt die Begleitforschung, dass die

Beschaffungs- und Kleinkriminalität seit der Einführung des Programms vor zehn

Jahren massiv zurückgegangen ist.

Die heroingestützte Behandlung ist hoch strukturiert und streng kontrolliert. Sie

vermag den Verelendungsprozess von schwer heroinabhängigen Menschen zu

stoppen, die seit Jahren harte Drogen konsumieren und mehrere abstinenz-

gestützte Therapieversuche erfolglos hinter sich haben. Ein beachtlicher Teil der

bisherigen Patientinnen und Patienten hat den Ausstieg aus dem Konsum harter

Drogen anschliessend geschafft. Die guten Resultate sind vor allem auf die umfas-

sende medizinische, psychiatrische und psychosoziale Betreuung der Heroinab-

hängigen zurückzuführen: Menschen, die aufgrund ihrer Sucht an den Rand der

Gesellschaft gedrängt worden sind, lernen in der heroingestützten Behandlung

wieder Schritt für Schritt, sich in dieser Gesellschaft zu bewegen. Die heroinge-

stützte Behandlung soll weiterhin Abhängigen offen stehen, bei denen andere

Therapien (noch) nicht wirken, die verelendet und sozial desintegriert oder unmit-

telbar davon bedroht sind.

Seit zehn Jahren ist die heroingestützte Behandlung fester Bestandteil der von

Bundes- und Stadtrat verfolgten Drogenpolitik, die auf den vier Säulen Prävention,

Repression, Therapie und Schadenminderung basiert. Ziel der Stadtzürcher Dro-

genpolitik ist nicht die drogenfreie Gesellschaft, sondern der pragmatische und

lösungsorientierte Umgang mit den negativen Auswirkungen, die aus dem Drogen-

konsum entstehen. Im Fokus dieser Politik steht sowohl das Wohlbefinden der Be-

völkerung als auch die soziale Integration von Drogen Konsumierenden.

Stellungnahme der Gemeinderatsminderheit (SVP) Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

St
ad

t Z
ür

ic
h 

G
em

ei
nd

ea
bs

tim
m

un
g 

26
.S

ep
te

m
be

r 2
00

4
|

A
uf

la
ge

 2
25

00
0

|
3/

20
04

|
N

ZZ
 F

re
tz

 A
G


